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Präsident 
Krank gemeldet sind die Abgeordneten J Gesetzes. Eine solche Erhebung müßte unter 

Kratky, Eibegger, Josef Steiner (Kärnten), Mitwirkung der Bevölkerung stattfinden, und 
Rosa Jochmann, Matejcek, Suchanek, Mayr, diesbezüglich bedarf es eines eigenen Gesetzes. 
lVlittendorfer, Weinmayer und Olah. 

Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw: Ich 
Entschuldigt haben sich die Abgeordneten danke schön. 

Dipl.-Ing. Figl, Glaser, Mitterer, Stürgkh und 
Tödling. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 
Ich beginne jetzt - um 11 Uhr 3 Minuten -

mit dem Aufruf der Anfragen. 

Anfrage 844/M des Herrn Abgeordneten 
Dr. Geißler (Ö V P) an den Herrn Bundes
kanzler, betreffend Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit der Staatsdruckerei : 

Welche Maßnahmen, Herr Bundeskanzler, 
sind geplant, um die Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit der Staatsdruckerei auf
rechtzuerhalten, deren Vordringlichkeit vom 
Rechnungshofausschuß anerkannt wurde? 

Präsident: Herr Bundeskanzler! Der Herr 
Abgeordnete ist nicht im Saale, die Anfrage 
wird schriftlich beantwortet. 

Ich bitte die Herren Abgeordneten, wenn sie 
an der Reihe sind, pünktlich anwesend zu sein. 

Anfrage 830/M der Frau Abgeordneten Dok
tor Stella Klein-Löw (SPÖ) an den Herrn 
Bundeskanzler, betreffend Sozial-Statistik für 
Mittelschüler : 

Sind Sie bereit, zu veranlassen, daß das 
Statistische Zentralamt eine nach Jahrgängen 
unterteilte Sozial-Statistik für Mittelschüler 
erstellt, aus der insbesondere der Beruf der 
Eltern der Mittelschüler hervorgeht? 

Präsident: Ich bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Die Unterlagen 
aus der Volkszählung 1961 geben keine Aus
kunft über die Art der besuchten Schule, auch 
nicht über die Berufsstellung der Eltern unserer 
Mittelschüler. Es ist daher unmöglich, aus 
den Unterlagen, die dem Bundesamt für Stati
stik vorliegen, solche Daten heraUszuarbeiten. 

Haben Frau Abgeordnete eine Zusatzfrage ~ 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeord:p.ete Dr. Stella Klein-Löw: Ich 
möchte fragen, Herr Bundeskanzler, ob es 
möglich wäre, mit Hinsicht auf die soziale 
Abkunft der Schüler für die folgenden drei 
Jahrgänge der allgemeinbildenden höheren 
Schulen: die 1. Klasse, die 5. Klasse und die 
8. Klasse - die 9. Klasse ist ja noch nicht 
da -, eine solche Statistik ins Auge zu fassen 
und zu veranlassen. 

Präsident: Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Das wäre durch
aus möglich, bedürfte jedoch eines besonderen 

Präsident: Ich danke, Herr Bundeskanzler. 

Anfrage 803/M des Herrn Abgeordneten 
Mahnert (F P(J ) an den Herrn Vizekanzler , 
betreffend Simmer-ing-Graz-Pauker AG.: 

Wie hoch sind die durch den Flagzeugbau 
der Simmering-Graz-Pauker AG. entstandenen 
Verluste? 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler DDr. Pittermann: Die für die 
Konstruktion der Prototype 222 vom früheren 
Vorstand gemachten Aufwendungen bewegen 
sich durchaus im Rahmen des bei solchen Ent
wicklungsarbeiten üblichen Aufwands. Der 
Aufsichtsrat hat sich in seiner letzten Sitzung 
im Dezember entschlossen, diese Arbeiten 
sofortig einzustellen, und dem Vorstand empfoh
len, nunmehr zu versuchen, die angefertigten 
Prototypen, Konstruktionspläne und andere 
Dinge zu verwerten. Erst wenn das Ergebnis 
der Verwe'rtungen vorliegt, wird es möglich 
sein, einen abschließenden Bericht über die 
gesamten aufgelaufenen Kosten zu geben. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Mahnert: Herr Vizekanzler ! 
Auch wenn man - wie Sie feststellen -
noch keinen abschließenden Bericht darüber 
geben kann, scheint doch festzustehen, daß 
hier ein nicht unbeträchtlicher Fehleinsatz 
erfolgt ist. Ich darf daran erinnern, daß ich 
eine diesbezügliche Anfrage an Sie, ich glaube, 
vor etwa eineinhalb Jahren gerichtet habe. 

Es erhebt sich daher die Frage nach der 
Verantwortlichkeit für diesen Fehleinsatz 
öffentlicher Mittel, und ich darf Sie daher 
fragen, Herr Vizekanzler, wer nun für diesen 
effektiv erfolgten Fehleinsatz öffentlicher Mittel 
die Verantwortung trägt. 

Präsident: Ich bitte, Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler DDr. Pittermann: Herr Abge
ordneter! Ihre Auffassungen mögen subjektiv 
nicht unberechtigt und vielleicht auch nicht 
ungeteilt sein. 

In meiner Funktion als Hauptversammlung 
einer Aktiengesellschaft steht mir auf die 
Geschäftsführung keine Einflußnahme zu. Als 
Bundesminister habe ich jedoch bereits im 
Jahre 1960, bald nach Übernahme dieser 
Funktion, den Rechnungshof gebeten, auf 
Grund von § 1 Rechnungshofgesetz eine Ein
schau in diesen Betrieb vorzunehmen, weil 
ich der Meinung war, daß mit dem Bundes-
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Vizekanzler DDr. Pittermann 

vermögen dort nicht in der auch nach den Bundesminister für Inneres Czettel: Herr 
Bestimmungen des Rechnungshofgesetzes vor- Abgeordneter! Zurzeit werden alle Möglich
geschriebenen Art und Weise umgegangen keiten ausgenützt, Spionagefälle zu bekämpfen. 
würde. Das hat der Rechnungshof getan. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Es 

In dem mir erstatteten Einschaubericht ist aber nicht so, daß wir alle Möglichkeiten, 
h 'ßt . d P "b d' FI die wir hätten, auch ausschöpfen können, um 

eI es In em assus u er Ie ugzeugpro-.. . . .. . 
duktion, den ich Ihnen und damit dem Hohen ~~b~rhauPtb zu. vberhm~edrn'Edaß. Ihn

t 
01 ~terr~lChht 

Hause verlefle und zur Kenntnis bringe: I DplOnage etrI~ ~n WIr. s rel? )l~r mc I aus, nur Pohzelmaßnahmen emzuleIten, es 
"EineSpartedesneuenFertigungsprogramllles fehlt noch manche gesetzliche Grundlage und 

im Raxwerk, nämlich die Flugzeugfertigung, weitgehend auch die Be:reitschaft vor allem der 
unterzog der Rechnungshof einer beson- Wirtschaft, auf dem Sektor der Betriebsspio
deren Prüfung. Die ersten mit Ende 1957 in nage mitzuhelfen, damit derartige El'scheinun
Konstruktion und Fertigung genommenen I gen, wie sie in letzter Zeit bemerkt worden 
Prototypen eines zweimotorigen Reise- und sind, überhaupt verhindert v;erden können. 
Geschäftsflugzeugs konnten der Fachwelt be-
reits erfolgreich vorgestellt werden. Bedauer- I Präsident: Eine Zusatzfrage. 

licherweise kam es jedoch am 2. August 1959 Abgeordneter Kindl: Herr Minister! In der 
im Zuge der Testflüge zu einem Ahsturz des Öffentlichkeit beziehungsweise in der Presse 
ersten Prototyps in Wiener Neustadt, der zwei sind in den letzten Wochen im Zusammenhang 
Todes~p~er forderte. Obz'vmr die ]'lugunfall- mit den Spionagefällen massive Anschuldi
kommls~lOn zu dem Schl~ß g~la.ngte, ~.~ß. das, gungen gegen Sie, Herr Minister, erhoben 
verungluckte Flu~~eug fur. dIe. Durchluhrung I worden. Es hieß, daß Ihre Stellungnahme vor 
von Erprobungsflugen geeIgnet war und der dem Verband Sozialistischer Mittelschüler in 
Unfall währe:ld ein~s schwi~.rigen Flugmanö- St. Pölten pmktisch eine Vorwarnung für die 
v~rs durch e~nen lll?ht genugend erfahrer.en sich in Österreich aufhaltenden Spione war. 
PIloten auf emem mcht voll erprobten Flu~- I Ich bitte Sie, Herr Minister, dazu Stellunu zu 
zeugmuster verursacht ,,"ul'de, während die nehm ,11 I:> 

gleichen Flugmanöver bereits vorher mit dem- e . 
selben Flugzeug klaglos abgewickelt worden Präsident: Bitte, Herr Minister. 
waren, warf dieses Ereignis die Entwicklung 
doch sehr entscheidend zurück. Nach ver
schiedenen Änderungen und Verbesserungen 
an den Maschinen 2 und 3 ist nunmehr 1961 
mit der Fertigstellung des Prototyps 4 zu 
rechnen, der - wie dem Rechnungshof bedeu
tet wurde -nunmehr sämtliche Anforderungen 
erfüllen und die Grundlage für die bevorste
hende S83'ienfertigung bilden soll. " Nun die 
Schlußfolgerung: "Abschließend verleiht 
der Rechnungshof seiner Enyartung Ausdruck, 
daß die Flugzeugfertigung nunmehr nach 
Überwindung der größten Anlaufschwierig
keiten termingerecht weiterläuft und daß die 
ersten serienmäßig gefertigten Maschinen tat
sächlich mit Jahresende 1961/62 dem Verkauf 
zugeführt werden können." 

Mit der Einholung der Stellungnahme waren 
meine im Gesetz festgelegten Vollmachten 
leider erschöpft. 

Präsident: Danke, Herr Vizekanzler. 

Anfrage 819/M des Herrn Abgeordneten 
Kindl (F PÖ) an den Herrn Innenminister , 
betreffend Spionagefälle : 

Herr Minister, hat Ihr Ministerium alle Mög
lichkeiten ausgeschöpft. um so ungeheuerliche 
Spionagefälle, wie sie in der letzt,en Zeit der 
Bevölkerung bekannt wurden, zu verhindern? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Czettel: Ich 
habe auch von dieser Mitteilung gehört und 
möchte auch hier im PaTlament sagen, waR 
ich schon an anderer Stelle ausgesprochen 
habe: Dieser Vorwurf trifft grundsätzlich 
nicht zu. Es wurde in Zusammenhang mit 
der Darstellung der aktuellen Aufgaben der 
Staatspolizei darauf hingewiesen, daß es in den 
letzten Monaten möglich gewesen ist, einige 
der Spionage verdächtige Personen festzu
nehmen. Das war alles, was in diesem Kreis 
zur Demonstl'ierung der aktuellen Aufgaben 
der Staatspolizei erwähnt worden ist. Daß 
daraus der Schluß gezogen wurde, daß dadurch 
die Flucht einiger zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht bekannter Spione ermöglicht wurde, ist 
eine Behauptung, deren Richtigkeit nicht 
nachzuweisen ist. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Kindl: Herr Minister! Sind 
Sie be~eit, unsere schon vor 'Vochen in diesem 
Zusammenhang eingebrachte schriftliche An
frage nun aueh zu beantworten? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Czettel: Ich 
habe auf diese Frage gewartet, Herr Abge
ordneter Kindl, und fühle mich verpflichtet, 
folgendes festzustellen: 
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Bundesminister Czettel 
Zurzeit wird geprüft, ob es nicht doch 

möglich ist, die Spionageaffäre, die wir ent
deckt haben, durch die Inanspruchnahme des 
§ 17 Staatsschutzgesetz ahnden zu lassen. 
Das geht nur, wenn es uns gelingt, nachzuwei
sen, daß es sich tatsächlich um einen Spionage
ring handelt. Die Feststellung, ob es sich um 
einen Spionagering handelt, werden wir höchst
wahrscheinlich treffen können, und in diesem 
Augenblick sind wir verpflichtet, die ganze 
Angelegenheit doch der Staatsan waltschaft 
beziehungsweise dem Gericht anzuzeigen. Ich 
hoffe, daß bis zum Ablauf der Frist, die ich 
für die Beantwortung Ihrer Frage habe, 
nämlich ungefähr bis Mitte Februar, bereits 
die Anzeige erstattet ist und daß ich dann 
wahrscheinlich ruhigeren Gewissens, als es 
gegenwärtig möglich wäre, auch dem Parla
ment eine umfassende Darstellung über diese 
Spionagefälle in Form eines Berichtes geben 
kann. (Zwischenruf bei der F PÖ.) 

Präsident: Anfrage 820/M des Herrn Abge
ordneten Dipl.-Ing. Dr. Scheuch (F PÖ) an 
den Herrn Innenminister , betreffend Gen
darmerie-Zivilstreife: 

En~spricht der in der "Verkehrsrundschau" 
des Österreichischen Fernsehens am 11. und 
13. Jänner 1965 erörterte und mit Bildern de
monstrierte Vorfall den Tatsachen, wonach auf 
der Bundesstraße I eine in Zivil getarnte, auch 
durch kein sonstiges Merkmal erkennbare und 
ohne Folgetonhorn ausgerüstete Gendarmerie
verkehrsstreife einen PKW mit einem Ehepaar 
als Insassen mittels einer vorschriftswidrigen 
HaItekelle zu stoppen versuchte und in der 
Folge, ohne die "Tarnung" aufzugeben, sogar 
mit angeschlagener Pistole bedrohte? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Czettel: Herr 
Abgeordneter Dr. Scheuch! Die Darstellung 
im Fernsehen entspricht nur bedingt den 
Tatsachen. Es konnte nachgewiesen werden, 
daß sich der Beamte deutlich durch Vorweisen 
des Ausweises und durch den Zuruf "Halt! 
Gendarmeriestreife !" erkennbar gemacht hat, 
sodaß schlechthin angenommen werden konnte, 
daß der zum Anhalten Veranlaßte daraus hätte 

Erhebung, die dazu berufene Organe ange
stellt haben, bringe. Ich gebe aber zu, Herr 
Abgeordneter, damit wir das Problem offen
herzig diskutieren, daß der Einsatz V911 

Zivilstreifen an sich problematisch ist, obwohl 
er rechtlich gedeckt ist. Für die Existenz der 
Zivilstreifen ist das Innenressort zuständig, 
für den Einsatz allerdings im konkreten Fall 
sind wir nicht unmittelbar zuständig. 

Ich habe auch mit dem für die Sendung 
Verantwortlichen, Herrn Fritz Senger , eine 
Aussprache gehabt, und bei dieser Aussprache 
hat er mir gesagt, worum es ihm bei dieser 
Sendung gegangen ist, nämlich darum, zu 
untersuchen, ob es nicht doch möglich oder 
erforderlich wäre, im Augenblick der Amts
handlung selbst die Fahrzeuge und die Beam
ten klar als Polizisten und als Polizeifahrzeuge 
und ihre Amtshandlung als Polizeiaktion 
deklarieren zu lassen. In diesem kritischen 
Punkt schließe ich mich vollkommen der 
Kritik an. Ich bitte mir zu glauben, daß wir 
gegenwärtig prüfen, in welcher Art tatsächlich 
die Kennzeichnung dieser Autos als Polizei
autos erfolgen könnte. (Abg. Hartl: Die 
Kriminalbeamten haben (tuch keine Uniform!) 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Scheueh: Herr 
Minister! Abgesehen davon, daß der Beamte, 
der die Pistole in Anschlag brachte, ein erst 
19 bis 20 Jahre alter Probegendarm gewesen 
sein soll, und abgesehen davon, daß nur eine 
Verwaltungsübertretung wegen Nichtbeach
tung einer Geschwindigkeitsbeschränkung vor
lag, zeigt der vorliegende Fall, wie Sie richtig 
gesagt haben, die Problematik der sogenannten 
Zivilstreifen in ihrer ganzen Breite auf. Ich 
darf Sie daher fragen, ob Sie bereit sind, die 
Institution der Zivilstreifen an sich und die 
R~chtlinien für ihi'en allfälligen Einsatz auf 
Bundes- und Länderebene unverzüglich genaue. 
stens zu prüfen und das Hohe Haus von dem 
Ergebnis zu unterrichten. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
ersehen können, daß es sich um einen Einsatz 
der Exekutive handelt. Bundesminister für Inneres Czettel: Diese 

Ich gebe zu, daß die Drohung mit der Anregung ist eine natürliche Konsequenz 
Pistole, wie sie in der Fernsehsendung gebracht der Diskussion, die dieser Vorfall zur Folge 
wurde, diese ganze Problematik sehr drama- hatte. Ich möchte Ihnen mitteilen, daß diese 
tisiert hat. Es wurde aber nachgewiesen, daß Diskussion bereits im Gange ist. Zwischendurch 
der Beamte aus Gründen der Sicherheit, wurden die an diesem Vorfall beteiligt gewe
nachdem der Angehaltene Andeutungen ge- senen Beamten belehrt und generelle Richt
macht hatte, die darauf schließen lassen linien für das Verhalten der Beamten ausge
konnten, daß er von einer 'Waffe Gebrauch arbeitet. Somit konnten im Zusammenhang 
machen könnte, ebenfalls zur Waffe gegriffen mit der Erörterung diesel' - das gebe ich 
hat. (Heiterkeit bei det' Ö V P. - Ruf bei der z':l- i.n der Öffentlichkeit sicherlich sehr stark 
(j V P: Das glauben Sie selbst nicht!) d~skutI~rten Frage entsprechende Maßnahmen 

. . emgeleltet werden. 
Meme Damen und Herren! Sie werden mIr I 

gestatten, daß ich Ihnen das Ergebnis einer Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 
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Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Scheueh: Herr 
Minister! Der von Ihnen, soviel ich unter
richtet bin, auf Grund einer Information der 
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit 
geschilderte Tatbestand wird von der Bevölke
rung kaum abgenommen werden. Es geht 
bei ~ meiner Anfrage - das möchte ich klar 
feststellen - auch keineswegs um. eine Kritik 
an der Gendarmerie, sondern nur um die 
Beseitigung einer objektiv nicht vertretbaren 
Einsatzmethode der Zivilstreife. Ich möchte 
Sie daher fragen, ob Sie bereit sind, unverzüg
lich sicherzustellen, daß Zivilstreifen zumin
dest bei der Einleitung der Amtshandlung sich 
deutlich und erkennbar als Streifen in Einsatz
fahrzeugen der Exekutive deklarieren, etwa 
mit Hilfe einer Klapptafel, wie es zum Bei
spiel in Frankreich geübt wird. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Czettel: Ja, da 
gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, und 
ich stimme Ihnen zu, daß das geschehen muß. 
Ich teile Ihnen mit, daß solche Maßnahmen 
bereits eingeleitet sind, und ich hoffe, in den 
nächsten Tagen bereits klar sagen zu können, 
in welcher Art sich diese Fahrzeuge deklarieren 
werden. 

Präsident ~ Danke, Herr Minister. 

Anfrage 846/M des Herrn Abgeordneten 
Dl'. Nemecz (ÖV P) an den Herrn Justiz
minister, betreffend Unzukömmlichkeiten bei 
der Tätigkeit der Ersten Burgenländischen 
Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft. : 

Aus welchem Grunde konnte das beim Landes
gericht Eisenstadt im Zusammenhang mit 
verschiedenen Unzukömmlichkeiten bei der 
Tätigkeit der Ersten Burgenländischen Gemein
nützigen Siedlungsgenossenschaft, reg. Gen. 
m. b. H. mit dem Sitz in Pöttsching, gegen 
Ludwig Parise und andere wegen §§ 197 ff. StG. 
anhängige Strafverfahren bisher nicht abge
Rchlossen werden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: In 
der gegenständlichen Strafsache wurde von 
der Staatsanwaltschaft Eisenstadt die Bei
Hchaffung deI' periodischen Revisionsberichte 
und die Vernehmung eines informierten Ver
t,reters des zuständigen genossenschaftlichen 
J{,evisionsverbandes als sachverständigen Zeu
gen beantragt. Da der zuständige Sachbe
arbeiter des Revisionsverbandes aus dessen 
Diensten ausgeschieden und trotz Nachfor
schungen unbekannten Aufenthaltes ist, konnte 
seine Vernehmung bisher nicht durchgeführt 
werden. Auf Grund einer Anregung des Bundes
ministeriums für Justiz vom 16. Dezember 
1964 wurde der Strafakt nunmehr im Rechts
hilfeweg an das Landesgericht für Strafsachen 
\Vien mit dem Ersuchen übermittelt, an Stelle 

des aus dem Revisionsverband ausgeschiedenen 
Sachbearbeiters dessen Nachfolger an Hand der 
Akten des Revisionsverbandes als Zeugen zu 
vernehmen. 

Präsident: Wir gelangen zur Anfrage 847JM 
des Herrn Abgeordneten Dr. Kummer (ÖV P) 
an den Herrn Justizminister, betreffend Vor
kommnisse bei den Stickstoffwerken : 

Wann ist voraussichtlich mit dem Abschluß 
des Reit mehreren Jahren im .~usammenhang 
mit Vorkommnissen bei den Osterreichischen 
Stickstoffwerken anhängigen Strafverfahrens 
gegen Viktor Hueber und andere wegen 
~ § 101, 205 c StG. in erster Instanz zu rechnen ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Die 
Strafakten gegen Viktor Rueber und andere 
sind nach Abschluß der gerichtlichen Vorunter
suchung zur Endantragstellung bei der Staats
anwaltschaft Linz. Die gen aue Überprüfung 
wird wegen des Umfanges der Akten und der 
Schwierigkeit der Materie noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen. Es wird jedoch im 
Dienstwege überwacht, daß in dieser Straf
sache ehestbaldig endgültige Anträge gestellt 
werden können. Die Oberstaatsanwaltschaft 
Linz hat uns berichtet, daß noch in diesem 
Monat, um die Mitte des Monates, der Bericht 
der Oberstaatsanwaltschaft Linz dem Bundes
ministerium für Justiz vorgelegt werden wird. 

Die Dauer der gerichtlichen Vorunter
suchung war - ich habe das in zwei Anfrage
beantwortungen im Hohen Haus schon mit
geteilt - durch die besondere Schwierigkeit 
der Sachverhaltsermittlung bedingt. Es wur
den zwei Sachverständigengutachten einge
holt, und e~ waren umfangreiche Ermittlungen 
im Ausland erforderlich. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Kummer: Herr Minister! 
In welcher Weise ist dafür gesorgt, daß bei 
gerichtlichen Strafverfahren, in deren Verlauf 
schwierige wirtschaftliche Vorgänge zu prüfen 
sind, so unliebsame Verzögerungen wie in 
dieRem Fall hintangehalten werden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Herr 
Abgeordneter! Das Problem, daß im modernen 
Wirtschaftsstrafverfahren umfangreiche Sach
verhaltsermittlungen nur möglich sind, wenn 
Sachverständige herangezogen werden, ist all
gemein bekannt,. und die Justizverwaltung 
ist ständig bemüht, hier auf besonders rasche 
Verfahrensdurchführung zu dringen. Eine 
allgemeine Wunderwaffe zur Beschleunigung 
solcher Verfahren gibt es nicht, weil wir ja 
die verschiedenRten Sachverständigen aus den 
verschiedensten Zweigen heranziehen müssen. 
Im gegenständlichen Fall war eR besonden~ 
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Bundesminister Dr. Broda 
schwierig, überhaupt geeignete Sachverstän- Bundesminister Hit; Untenicht De. Pifß· 
dige im In- beziehungsweise Ausland zu Percevic: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
finden. Ich darf Ihnen aber, Herr Abge- Es ist ein bekanntes Problem, daß insbesondere 
ordneter, versichern, daß wir diesem Problem bei Neuberufungsverhandlungen die Woh
unsere ständige Aufmerksamkeit widmen. ! nungsfrage eine entscheidende Rolle spielt. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Kummer: Herr Minister! 
Können Sie Ragen, ob der langsame Fortga,ng 
dieses Strafverfahrens mit dem Umstand zu-
sammenhängt, daß auch in dem anderen, im 
Zivilverfahren gegen Viktor Hueber noch keine 
wesentlichen Fortschritte erzieh wo1'oen sind? 

Präsident: Bitte, Herr MiniRter. 

Bundesminister für ,Justiz Dr. Broda: Auf 
den Gang des Zivilverfahrens hat die Justiz
verwaltung auch nicht mittelbar Einfluß, 
weil ja kein Vertreter der Anklagebehörde an 
einem so1chen Verfahren teilnimmt. Ichmöchte 
aber im gegenständlichen Falle glauben, daß 
das Zivil verfahren das Strafverfahren nicht 
wesentlich gehindert hat, weil die Staats
anwaltschaft Linz dafür Sorge getroffen hat, 
daß jeweils die beiden' Verfahren, so gut es 
möglich war, koordiniert worden sind, und 
zwar durch Aktenaustausch beziehungsweise 
auch durch Anwesenheit von Vertretern der An
klagebehörde bei den Zivilverhandlungen. Da
durch ist das Strafverfahren - ich· wieder
hole das noch einmal - unserer Auffassung 
nach nicht wesentlich aufgehalten worden. 

Präsident: Anfrage 848/lVI des Herrn Abge
ordneten Dr. Geißler (()VP) an den Herrn 
Justizminister, betreffend GeschehniHse hei 
der Wochenschau: 

Wie weit ist, Herr Minister, das Strafverfahren 
gediehen, das im Zusammenhang mit den 
Geschehnissen bei der Wochenschau eingeleitet 
wurde? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Wo ist der Abgeordnete? - Der Herr Abge
ordnete ist nicht im Saal anwesend, die An
frage wird daher schriftlich beantwortet. 

Ich danke, Herr Minister. 

Die Anfrage 8IO/M des Herrn Abgeordneten 
Chaloupek (SPO) an den Herrn Unterrichts
minister, betreffend Pädagogische Akademie 
in Niederösterreich, wurde zurückgezogen. 

Anfrage 823/M des Herrn Abgeordneten 
Ur. Dipl.-Ing. Ludwig Weiß (ÖV P) an den 
Herrn Unterrichtsminister, betreffend Wohn
raumnot von Hochschulprofessoren : 

Welche Maßnahmen gedenkt der Herr Bun
desminister zu ergreifen, um der drückenden 
vVohnraumnot der an österreich ische Hoch
schulen neu zu berufenden Hochschulprofessoren 
abzuhelfen ? 

Präsident: Bitte, Herr Miniflter. 

Dies, aber auch die Wohnungsnot bei Pro
fessoren, die schon bei uns in Österreich wirken, 
hat das Unterrichtsministerium seit längerem 
veranlaßt, sich zu bemühen, für Wohnraum zu 
sorgen. Das geschieht zUl'zeit in der Weise, 
daß die BUWOG aus Mitteln, die hiefür 
besonders gekennzeichnet sind, Professoren
wohnungen errichtet, und zwar mit dem 
Erfolg, daß noch in diesem Jahre am Modena
park ein Professorenwohnhaus mit 13 Woh
nungen f..!einer Bestimmung wird übergeben 
werden können. Außerdem kann in Wien -
ich sprüche zunächst von ·Wien - der Bau 
von 24 "rohnungen auf einem Grundstück 
in Angriff genommen werden, das die Familie 
des Altbundespräsidenten Hainisch danken,,;
weTter weise kostenlaB zur Verfügung gestellt 
hat. Außerdem wird in diesem Jahre eill 
Professorenwohnhaus in der Peter Jordan
Straße in Angriff genommen. Es wird 36 'Voh
nungen umfassen. Ähnliche Bemühungen sind 
in anderen Hochschulstadten im Gange. 

Das UnterrichtsresRort ist elurch die ent
sprechende Dotierung des VorschußpostenR 
im Kapitel 18 auch noch in die l.age verHetzt, 
durch beRondÜl'e Vorschußmöglichkeiteu Pro
fessoren, die in der Lage sind, sich aus eigenem 
Wohnungen zu schaffen, in diesem Bemühen 
zu unterstützen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Dipl.-Tng. Ludwig Weiß: 
Ich möchte die Anfrage stellen, Herr Bundes
minister, ob die Hochschulstädte und die 
Länder, in welchen sich Hochschulen be
finden, sich ebenfalls an der Förderung des 
Wohnungsbaues für Hochschulprofessoren be
teiligen beziehungsweise ob auch diese In
stitutionen bemüht sind, die Hochschulpro
feSBaren unterzubringen. 

Bundesminister für Unterricht Dr. PUtl
Percevic: Die diesbezüglichen Bemühungen 
der Hochschulstädte sind leider unterschied
lieh; sie sind überall festzustellen, jedoch in 
einigen Hochschulstädten mit besonderem 
Eifer, was dankend zu vermerken ist, wie etwa 
in Innsbruck, Salz burg und Graz. Ich hoffe, 
daß sich diese Bemühungen im Zuge der allge
meinen Interessenahme für Hochschulfragen, 
die sieh stets verstärkt, auch beleben werden. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Die Anfrage 812/M des Herrn Abgeordneten 
Dl'. Kleiner (SPÖ) an den Herrn Unterrichts
minister, betreffend Privatmittel:'Jchule Bad 
Ischl, wurde zurückgezogen. 
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Präsident 

Anfrage 805jM des Herrn Abgeordneten 
Mahnert (F PÖ) an den H eITn Unterrichts
minister, betreffend Pflege der deutschen 
Schreibschrift. : 

Sind Sie bereit, durch Novelliernng der Lehr
pläne Erlernung und Pflege der deutschen 
Schreibschrift sicherzustellen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl
Percevic: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Die deutsche Schreibschrift wurde, nachdem 
sie in Österreich ständig in einer Weise gelehrt 
worden war, daß ich mich ihrer in der Regel 
auch heute noch bediene, durch einen Erlaß 
des deutschen Reichsministers für Unterricht, 
Kunst und Erziehung vom 1. September 1941 
in den Schulen verboten und als deutsche 
Normalschrift die Lateinschrift deklariert. 
Diese wird normal in allen unseren Schulen 
gelehrt. Dennoch wurde mit Erlaß vom 
22. Mai 1951 neuerlich die Unterrichtung 
in der deutschen Schreibschrift in der 5. Volks
schulstufe - ihr entspricht im Hauptschul
und im MiUelschulsektor die 1. Klasse -
vorgeschrieben. 

Die neuen Lehrpläne von 1963, die auf Grund 
des neuen Schulgesetzes ergangen sind, sehen 
wiederum für die 5. Stufe der Volksschule und 
im Rahmen der bildnerischen Erziehung in 
der 1. und 2. Klasse der Hauptschule die Ein
führung in die deutsche Schreibschrift vor. 

In den Lehrplänen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen ist in der 1. Klasse im Rahmen 
dm; Deutschunterrichtes die Möglichkeit vor
gesehen, den Schülern die deutsche Schreib
Rchrift zu lehren. In den Lehrplänen der 
Oberstufe, die in Ausarbeitung sind, wird 
ebenfalls die Einführung der Unterrichtung 
in dieser Schrift. enthalten sein. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Mahnert: Herr Minister! Abge
sehen von den historischen Reminiszenzen, die 
mir durchaus bekannt waren, liegt, glaube ich, 
die Prohlematik darin - dies entnehme ich 
jedenfalls auch einem Brief, den ich VOll Ihrem 
Vorgänger in dieser Frage seinerzeit erhalten 
hahe -, daß die derzeitigen Lehrpläne den 
Unterricht in der Kurrentschrift in die 5. Stufe 
gelegt haben, sodaß also die Schüler, die nur 
vier Klassen der Volksschule besuchen und 
dann in eine Hauptschule oder in eine höhere 
Sehule gehen, diesel-! Unterrichtes nicht teil
haftig werden. 

Meine Frage geht daher dahin, ob es nicht 
möglich wäre, im Zuge einer Novellierung der 
Lehrpläne den Unterrieht in Kurrentschrift 
von der 5. Stufe auf die 4. Stufe vorzuverlegen, 
um dadurch den Unterbau für alle entspre
chenden Schulen sicherzustellen. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl
Percevic: Sicher wäre dies schon aus der Er
fahrung, die wir in unserer Volksschulzeit ge
macht haben, möglich. Tatsächlich ist es nun 
so, daß die Schüler, die die Volksschule weiter 
besuchen, diese Schrift in der 5. Volksschul
stufe, alle anderen aber in der 1. Klasse Haupt
schule oder in der l. Klasse der allgemein
bildenden höheren Schule erlernen, also in 
einem Augenblick, in dem sie schon verhältnis
mäßig reifer sind. 

Die Zurückverlegung auf die 4. Volksschul
stufe, also auf die 4. Stufe des Pflichtschul
besuches, begegnet pädagogischen Bedenken, 
die insbesondere in der bekannten Tatsache 
zum Ausdruck kommen, daß sich die Mittel
schulen, also jetzt die höheren Schulen, be
klagen, daß der Grundstoff der Volksschulen 
zuwenig fest sitze. Hier neuerlich eine zusätz
liche Disziplin einzuführen, würde diese Klage 
wahrscheinlich nur noch lauter werden lassen. 
Pädagogische Erwägungen sprechen also dafür, 
es vorläufig bei dem gegenwärtigen Zustand 
zu belassen. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Mahnert: Herr MiniRter! Kanu 
ich Ihre Antwort so interpretieren, daß sowohl 
in der Hauptschule wie auch in den höheren 
Schulen der Unterricht in KU1'l'entschl'ift Richcl'
gestellt ist? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dl'. Piffl
Percevic: Ja, dies ist vorgesehen und im Rah
men der gewissen Freiheit, die der einzelne 
Lehrer beziehungsweise Professor hat, mit 
mehr oder weniger Sicherheit gegeben, also 
sichergestellt. 

Präsident: Anfrage 828/M des Herrn Abge
ordneten Dipl.-Ing. Dl'. Leitnel' (ÖVP) an 
den Herrn Unterrichtsminister, betreffend Ge
währung VOll Studienbeihilfen : 

Sind Sie, Herr Minister, bereit, zur Sicherung 
des Nachwuchses der Volksschullehrer jenen 
Maturant.en, die Matnrantenlehrgänge an Lehrer· 
bildungsanstalten besuchen, sowie später den 
Studierenden der Pädagogischen Akademien 
in gleicher Weise Studienbeihilfen zu gewähren, 
wie dies auf Grund des Studienbeihilfengesetzes 
bei Hochschülern bereits der Fall ist? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl-
Percevic: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Die Studienbeihilfen, die Hochschülern zu
kommen, können auf Grund des gleichen Ge
setzes den Besuchern der Maturantenlehrgänge 
noch nicht zugebilligt werden. Es ist jedoch 
vorgesehen, und diese Absicht, ich glaube, 
aller Parteien ist schon sehr deutlich zum Aus-
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Bundesminister Dr. Piffl-Percevic 
druck gekommen, ein Studienbeihilfengesetz 
für die künftigen Besucher der Pädagogischen 
Akademien zu schaffen, entweder durch Ein
bau in das Hochschul-Studienbeihilfengesetz, 
wahrscheinlich aber in Form eines eigenen 
parallel laufenden Gesetzes. 

Vorläufig ist für die . Besucher der Matu
rantenlehrgänge dadurch Vorsorge getroffen, 
daß das Hohe Haus den Ansatzposten im 
Budget für Studien beihilfen für Lehrer. und 
Erzieherbildung von 3 Millionen auf 8 Millionen 
in diesem Haushaltsjahr erhöht hat. Dadurch 
ist das Unterrichtsressort in der Lage, den 
Besuchel'n der Maturantenkurse bereits prak
tisch gleiche Stipendien zu bieten, wie sie auf 
der Hochschule geboten werden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dipl..Ing. Dr. Leitner: Bitte, 
Herr Minister, bis wann ist mit einer Gesetzes
vorlage zu rechnen? Der derzeitige Zustand 
gewährt wohl Stipendien, aber ohne gesetzliche 
Grundlage. Es wäre daher zweckmäßig, wenn 
hier bald eine entsprechende Regelung erfolgen 
könnte. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister fül' Unterricht Dr. Piffl
Percevic: Die dieRbezügliche Regelung wird 
zweckmäßigerweise nicht vor der Regelung 
des HochRchulstipemlienweRenR Nfolgen. Dort 
ergibt die nunmehr zwei Jahre alte PraxiK die 
dringende Notwendigkeit, Unklarheiten zu 
beseitigen, Härten abzuschwächen oder ganz 
zu beseitigen, kurzum, das Hochschulbeihilfen· 
gesetz ist in einer derartigen Diskussion ver· 
fangen, an ihm wird gearbeitet. Es iRt damit 
zu rechnen und es ist zu hoffen, dall für das 
kommende Studienjahr ein neues Gesetz zur 
Verfügung stehen wird. Danach wird dann 
das Stipendiengesetz für die Besucher der 
Pädagogischen Akademien zu gestalten sein. 
Da die Pädagogischen Akademien erst im 
Herbst 1968 zu arbeiten beginnen, ist das 
Gesetz erst zu diesem Zeitpunkt notwendig. 

Präsident: Anfrage 831jM der Frau Abge
ordneten Hella Hanzlik (SPO) an den Herrn 
Unterrichtsminister, bett'effenrl "Erledigung 
eines Stipendienansuchens : 

Warum konnte das Stipendienansuchen des 
M~di~instud~ntel! Steven Herzlinger, der be· 
reIts 1m Vorjahr 1m Genuß der Studienförderung 
stand und der sein Ansuchen nach seinen An
gaben bereits im Oktober 1964 einbrachte, bis 
zum Zeitpunkt der Einbringung clieRtw Anfrage 
nicht erledigt. werden? -

Präsident: Bitte, ReiT Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Pifff· 
Percevic: Sehr geehrte Frau Abgeordnete! 
Das Stipendienansuchen des Medizinstudenten 
Herz1ingel' wurde laut AUAkunft der zURtän· 

digen Studienbeihilfenkommission an der Me
dizinischen Fakultät der Universität 'Vien 
erst am letzten Tage der Einreichungsfrist 
übergeben. Schon dadurch ergibt sich eine 
etwas spätere Behandlung als bei den zuvor 
eingereichten Ansuchen, Außerdem mußte 
das Ansuchen ergänzt werden, zu diesem Zweck 
mußte eine Rückstellung erfolgen, eine zusätz
liche Befragung war notwendig, weil der 
Einkommensnachweis unvollständig gewesen 
ist und weil weitere Vorerhebungen bezüglich 
des Studienerfolges erforderlich gewesen sind. 

Präsident: Eine Zllsatzfrage. 

Abgeordnete Hella Hanzlik: Herr Minister! 
Da es sich hier nicht um einen Einzelfall 
handelt - es wurde schon mehrfach auf ähn· 
liehe Fälle hingewiesen -, möchte ich an
fragen, ob Sie in allernächster Zeit veran
lassen wollen, die Ansuchen wesentlich rascher 
zu erledigen. Weiters möchte ich fragen, wie es 
möglich wäre, in Not befindlichen Studenten 
in der Zeit zwischen der Einreichung und der 
Erledigung ihrer Ansuchen Mittel zur Verfü
gung zu stellen_ 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl
Percevic: Ihre zweigeteilte Frage erlaube ich 
mir wie folgt. zu beantworten: Wir sind ständig 
bemüht. und haben das auch durch Verst.äl'
kung des mit den Ansuchen befaßten Pel'sonalH 
versucht, die Abwicklung der Studienbei
hilfenansuchen zu beschleunigen. Sicher wird 
hier noch zusätzlich einiges zu tun sein. Ich 
gebe dies zu. Ich wiederhole auch in diesem 
Zusammenhang, daß wir erst im zweiten 
Jahr der Erfahrung stehen und es vielleicht 
Möglichkeiten gibt, durch eine Umarbeitung 
des Gesetzes, insbesondere durch Vereinfa~ 
chung der Bestimmungen, für eine he~l('hltm
nigte Abwicklung zu sorgeil. 

Die zweite Frage, die Sie mir vorlegten, ist 
die einer Notmaßnahme, einer Sofortmaß
nahme für in Not geratene oder sich in beson
derer Not befindliche Studenten. Hier bin ich 
gerne bereit, auf Grund eines diesbezüglichen 
unmittelhar ans Ministerium gerichteten An
suchens mit den Mitteln, die für allgemeine 
Studienförderllng zur Verfügung stehen, hel
fend einzugreifen. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Anfrage 849jM des Herrn Abgeordneten 
Dr. Kummer rOV P) an den Herr'u Sozial
minister, betreffend Sachvel'ständigenkof.Jten 
vor dem Einigungsamt : 

Sind Sie, Herr Minister, bereit, die strittige 
Frage, wer in einem Verfahren vor dem Eini
gungsamt die Kosten für einen Sachverständigen 
zu tragen hat, so rasch wie möglich einer Kli:i.· 
I'ung zuzuführen? 
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Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister . für soziale Verwaltung 
Proksch: Herr Abgeordneter! Die von Ihnen 
aufgeworfene Frage ist kürzlich an mein 
Ministerium herangetragen worden. Die Frage 
wurde selbstverständlich zum Gegenstand einer 
eingehenden Untersuchung gemacht, zumal 
die Beiziebung von Sachverständigen im Ver
waltungsverfahren und die daraus erwach
Henden Kosten Probleme von allgemeiner 
Bedeutung sind, die über den Rahmen des 
Kollektivvel'tragsgesetzes und der Geschäfts
ordnung der Einigungsämtel' hinausgehen. 
Diese Erhebungen und Untersuchungen sind 
Hoch nicht abgeschlossen. Sollte es sich als 
notwendig erweisen, behalte ich mjr selbst
verständlich vor, entsprechende gesetzliche 
Maßnahmen vorzuHchlagen. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Anfrage 834/M des Herrn Abgeordneten 
Pfeffer (S PÖ) an den Herrn Finanzminist.er, 
betreffend Bundeszuschuß für Spitäler: 

Da im Bunclesfinanzgesetz für 1963 (Ka
pitel 15/7/4/1) der BUlldesznschnß für die 
Krankenanstalten mit 89 Millionen Hchilling 
festgesetzt wurde, frage ich, warum trotz der 
finanziellen Notlage der Spitäler dieser für das 
.Jahr 1963 beschlossene Zuschuß im .Jänner 1965 
noch immer nicht zur Auszahlung gelangt ist.. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Der nach dem Krankellanstaltengesetz 1957 
vorgesehene Betrag von 89 Millionen Schil
ling für Zweckzuschüsse des Bundes wurde 
im Jahre 1963 den einzelnen Krankenanstalten 

. zugewiesen. Auch der sich daraus ergebende 
Gebarungserfolg von 89,5 Millionen Schilling 
wurde im Bundesrechnullgsabschluß 1963 aus
gewiesen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Pfeffer: Herr Bundesminister! 
Die Beantwortung entspricht sicherlich den 
budgetmäßigen Vorschriften. Trotzdem muß 
ich sagen, daß sich die Spitäler und die spitals
erhaltenden Gemeinden et\~la,8 anderes en\"ar
tcu. Es ist Tatsache, daß diese Spitäler aus 
(Iem Titel des Bundeszuschusses für das Be
tl'iebsjahr 1963 erst im Jänner 1965 etwas 
erhalten haben und für 1964 überhaupt 
nichts. Die spitalserhaltellden Gemeinden müs-
8CU daher diese Betriebsabgänge einstweilen 
zur Gänze selbst bezahlen. 

Ich richte an Sie, Herr Bundesminister, die 
Anfrage, ob Sie nicht eine Möglichkeit sehen, 
den vorgesehenen Bundeszuschuß, der jähr
lich anfallen soll, nach Feststellung des grund
sätzlichen Anspruches mit einem höheren 
Betrag, etwa zn HO Prozent, zu akontienm. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Ich darf darauf aufmerksam machen, daß 
Finanzminister Dr. Kamitz schon im Jahre 
1957, als das Krankenanstaltengesetz in Kraft 
getreten ist, in Anerkennung der prekären 
Situation der Spitals erhalter die Konzession 
gemacht hat, daß die Rechtsträger der Kran
kenanstalten zur Ermöglichung der früheren 
Flüssigmachung dieser Zuschüsse nicht erst 
die Rechnungsabschlüsse für das betreffende 
Jahr abwarten müssen, sondern diese Zu
schüsse schon auf der Basis des vorausgehen
den Jahres erhalten. Es handelt sich also um 
eine Akont,ierung in der Höhe der Vorjahres
ausgaben. 

Mit dieser Maßnahme ist immerhin erreicht 
worden, daß die Spitalserhalter ihre Mittel 
ein halbes Jahr früher bekommen, als es bei 
einer rigorosen Handhabung des § 58 Kranken
anst.altengesetz der Fall wäre, und mehr als 
ein Jahr früher, als dies bei einer strikten Aus
legung des Wortlautes des § 65 Krankenan
staltengesetz möglich wäre. Es wird damit 
schon der Weg einer Akontierung beschritten, 
und zwar unter AUHnützung der maximalen 
Möglichkeiten, die das Krankenanstaltengesetz 
bietet. 

Präsident: Eine weitere ZUHatzfrage. 

Abgeordneter Pfeffer: Herr Bundesminister! 
Ich muU leider feststellen, daß diese seinerzeit 
getroffene vorsorgliche Maßnahme trotzdem 
nicht ganz wirksam wird. Es liegt nicht an der 
rechtzeitigen Vorlage der Abrechnungen durch 
die Spitäler, sondern an der verspäteten An
weisung, die sachlich damit begründet wird, 
daß diese Abrechnungen überprüft werden 
müssen. Daher mein Ersuchen, doch Akon
tierungen vorzunehmen, ein Vorgehen, das 
mit den Empfehlungen des Rechnungshofes 
übereinstimmt. 

Herr Minister! Ich möchte Sie bitten, mir 
für den Fan, daß die Idee der Akontierung 
anerkannt \vird, zu sagen, mit welchem Zeit
punkt die Spitäler allenfalls mit einer Akon
tierullg für das Betriebsjahl' 1964 rechnen 
können. 

Präsident: Bitte, Herr Minist.er. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Ich werde sehr gerne üherprüfen, ob mehr 
geschehen kann als das, was bisher geschah. 
'V'ann das eintreten kann, wird auch davon 
abhängen, zu welchem Ergebnis eine solche 
Prüfung führt. 

Präsident: 'ViI' kommen zur Anfrage 835/M 
des Hen'n Abgeordneten Dr. Staribacher 
(SPÖ) an den Herrn Finanznünister, betref
fend ZoIJsenkuug8- und I,ihera)jsierungsmaß
nahmen: 
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Sind Sie, Herr Minister, der Meinung, daß die 
Prognose Ihres Ressorts zutreffend war, in der 
behauptet wurde, daß die im Herbst des Vor· 
jahres auf Grund des Stabilisienmgsprogramms 
beschlossenen Zollsenkungs- und Liberalisie· 
rungsmaßnahmen beträchtliche Minderein
nahmen bei den Zöllen zur Folge hätten? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Da derzeit noch keine vergleichbaren Zahlen 
über die Mengen und den Wert der im letzten 
Vierteljahr 1964 eingeführten Waren, auf 
die sich die Anfrage bezieht, vorliegen, kann 
eine Gegenüberstellung mit den Importwerten 
1963 noch nicht durchgeführt werden. Daher 
können die Mindereinnahmen nicht ermittelt 
werden. Es kann auch nicht festgestellt wer
den, ob die seinerzeitigen Prognosen zutreffen. 
Aber sobald die betreffenden Zahlen vorliegen, 
werde ich selbst daran interessiert sein, zu 
sehen, ob diese Erwartungen eingetroffen 
sind. 

so wird man sichel' Gründe dafür haben. Ich 
habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, das 
zu überprüfen. Da ja die betreffende Maß
nahme trotz dieser Erwartungen geset,zt worden 
ist, glaube ich, daß die Prognosen über Zoll
ausfälle in keiner Weise für die Entscheidung 
relevant waren, die da getroffen worden ist. 

Präsident: Anfrage 836/M des Herrn Abge
ordneten Dr. Migsch (S PÖ) an den Herrn 
Finanzminister, betreffend Gesamtmehrein
nahmen des Bundes: 

Wie hoch waren die Gesamtmehreinnahmen, 
die der Bund im Jahre 1964 erzielt hat? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Herr Abgeordneter! Dem Finanzministerium 
liegen zur Beurteilung der voraussichtlichen 
Gesamtmehreinnahmen im Jahre 1964 nur 
die vorläufigen Monatserfolge der Monate 
Jänner bis Dezember 1964 vor. 

Die Erfolgszahlen aus buchmäßigen DurchPräsident: Eine Zusatzfrage. 
führungen, die noch den Bundeshaushalt be-, 

Abgeordneter Dr. Staribacher: Herr Mini- treffen, werden dem Bundesministerium für 
l'iter! Kann man nicht vielleicht aus den Zoll- Finanzen erst am 15. Februar übermittelt. 
einnahmen der Monate November und Dezem-Dadurch können sich alle in der nun folgenden 
bel', die mit 794 Millionen um 93 Millionen Antwort angeführten Beträge noch ändern. 
Schilling höher waren als im Vorjahr 1963, Vorläufig ergibt jedoch die ordentliche Ge
schon gewisse Schlüsse hinsichtlich dieser barnng Gesamtmehreinnahmen von 1459 Mil
Prognose stellen? lionen Schilling. Diesen Mehreinnahmen 

stehen in der ordentlichen Gebarung allein Präsident: Bitte, Herr Minister. ' 
beim Personalaufwand Mehraufwendungen von 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 670 Millionen Schilling gegenüber. Weiters 
Das kann man deswegen nicht, weil man ja mußte aus diesen Mehreinnahmen der bud
prüfen muß, auf welche Einnahmen das zu- getierte Abgang der ordentlichen Gebarung 
rückzuführen ist. Da wir steigende Zollein- von 529 Millionen Schilling gedeckt werden. 
nahmen haben, schließen auch Ausfälle bei Der verbleibende Mehreinnahmenbetrag diente 
anderen Zollpositionen nicht aus, daß auf zusammen mit Ausgabenersparungen der Be
anderen Gebieten Mehreinnahmen eintret,en. deckung von Mehrausgaben auf Grund von 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. gesetzlichen Verpflichtungen, wie zum Bei
spiel Arbeitslosenversicherung, Sozialversiche-

Abgeordneter Dr. Staribacher: Herr Mini- rung, Kriegsopferversorgung, Studienbeihilfo 
st.er! Es ist Ihnen aber sicherlich bekannt, und ähnliches. 
daß nicht nur die Arbeiterkammer und der 
Gewerkschaftsbund, sondern auch das Institut 
für vVirtschaftsforschung auf Grund dieser 
schon feststehenden Zollmehreinnahmen die 
Prognose zwar nicht als falsch, aber als sehr 
problematisch hingestellt hat. Glauben Sie 
nicht, daß man durch weitere Liberalisierungs
lIlld Zollsenkungsmaßnahmen diese Politik 
fortsetzen sollte, die der Wirtschaftsbeirat 
empfohlen hat und die, zumindest auf diesem 
Sektor, zu einem gewissen Teilergebnis geführt 
hat '? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesmini::;ter für Finanzen Dr. Schmitz: 
Wenn die Wirtschaftsforschung zu dem Ergeb
nis kommt, daß die Prognose über den Aus
fan der Zölle nach den Unterlagen au sreichL, 

Präsident: Eine Zm;atzfrage. 

Abgeordneter Dr. Migsch: Herr Minister! 
Jedenfalls haben Sie Mehreinnahmen von 
etwa 1,5 Milliarden Schilling zu erwarten 
gehabt. Da Politik Vorausdenken und nicht 
Registrieren des Buchhalters im nachhinein 
sein soll und Sie bereits im Juni von den 
Fachexperten des Beirates, aber auch dureh 
ein Schreiben des Herrn Vizekanzlers darauf 
aufmerksam gemacht worden sind, daß die 
Einnahmenentwicklung Mehreinnahmen von 
etwa 1,5 Milliarden bringen wird, darf ich Sie 
fragen, aus welchen Gründen Sie, Herr Finanz
minister, die Bindungen das ganze letzte 
Halh,jahl' aufrechterhaHen hahell. 

Präsident: Bitte, Herr Minisler. 
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Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Die optimistischen Prognosen haben die Mehr
einnahmen des laufenden Jahres mit 1,8 Mil
liarden beziffert. Es handelt. sieh dabei zum 
Teil um Fachleute, die Sie auch zitiert haben; 
aber nicht alle waren übereinstimmend der 
Meinung. Wir müssen alle sehr froh sein, daß 
wir nicht schon auf Grund dieser Prognosen 
finanziell disponiert haben, denn dann hätten 
wir tatsächlich fast eine halbe Milliarde Schil
ling zuviel ausgegeben. Der Finanzminister 
hat die Verpflichtung, einen ausgeglichenen 
Haushalt zu erreichen; daher hat eine vor
sorgliche Haushaltspolitik dafür zu sorgen, 
daß der Ausgleich tatsächlich erreicht wird. 
Diese Zahl von 1,4 Milliarden hat sich vor allem 

Abgeordneter Dr. Migsch: Obwohl freie 
Produktionskapazitäten vorhanden waren -
siehe Simmering-Graz-Pauker -, haben Sie 
diese Kürzungen verfügt. War Ihnen dabei 
bewußt, daß Sie zu Kürzungen kein ver
fassungsmäßiges Recht haben ~ 

Präsident: Herr Abgeordneter! Diese Zu· 
satz frage sprengt ja den Rahmen Ihrer ur
sprünglichen Anfrage. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Ich möchte sie gerne beantworten. 

Abgeordneter Dr. Migsch: Ich hätte sie in 
einem Satz formulieren können, er wäre sehr 
umständlich geworden. 

in den letzten Dezembertagen noch beträcht- Präsident: Man muU auf die formale Seite 
lieh erhöht; ich glaube, es waren rund 300 Mil- achten, Herr Kollege! Der Herr Minister will 
lionen. Das sind Eingänge, die unberechenbar aber freiwillig darauf antworten. 
sind und die von verschiedenen Gesichtspunk- Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
ten abhängen, so etwa eine Überweisung aus Ich bin mir bewußt, nicht nur das Recht, 
Deutschland von 90 Millionen, die völlig sondern auch die Verpflichtung gehabt zu 
unerwartet kam und die man auch nicht ab- haben, die Bindungen aufrechtzuerhalten, um 
wei.s~n konnte. ~ine vorsorglich~ Finanz- den Haushaltsausgleich herbeizuführen. Das 
P?htlk mußte damit rechnen, da!~ dIese Mehr- ging aus dem Verfassungsgesetz, das mit 
emnah~len . der letzten Tage lUcht hundert- Jahresende abgelaufen ist, eindeutig hervor. 
prozentlg emtreffen. I Ich habe mich dieser Aufgabe unterzogen, 

Aber ich weiß, worauf Sie anspielen, Herr oh,vohl sie sehr undankbar war und sich auch 
Abgeordneter. Sie meinen die Frage der jetzt, wie man Rieht, als undankbar erweist, 
Auflassung der Bindungen. Um nicht aus weil ich es für meine Verpflichtung gehalten 
dieser, wie ich glaube, sorgfältigen Verwaltung habe, dies zu tun. 
des Budgets vielleicht im nachhinein Über- Ich darf noch einen Satz dazu sagen, Herr 
schüsse entstehen zu lassen, die vorher mit Abgeordneter! Wenn Sie glauben, daß die 
Itecht zur Erfüllung der Budgetansätze vel'- Simmering-Graz-Pauker-Misere etwas mit den 
wendet werden, haben wir von der hau:-;halts- Bindungen zu tun hat, bedarf es meiner 
l'echtlichen. Mögli.chke~~ Geh:au~h ?ema~,ht, I Meinung nach keiner weiteren Begründung 
daß noch bl" zum 31. Jallner Verbmdlichkmten mehr, daß dieser Gesichtspunkt nicht zutrifft. 
erfüllt werden können, die im Vorjahr eut- .. 'd A f M d 
standen sind. Die Reslmrts haben das gewußt, Prasl ent: n rag~. 837/ es Herrn .Abge-
haben sich auch darauf eingestellt, sodaß Ol'~l~etell Mosel' (SPO) an den Herr~l Fmanz
tatsächlich noch im Jänner sämtliche Bin- llUl1lster. betreffend Beschlagna,hme emes Gold
dungen des Ordin3,l'iUll1s aufgehoben werden armbandes: 
konnteIl. Unter Herbeifühl'ung des Ausgleiches Mit welchem Recht wird das von Frau Erna. 
des ßudgetOl'dinariu11ls und ohne Verlust für Drescher, G,:r;az, Kalvarienbergstraße 44, nach· 
die Ressorts konnten also in den letzten weisbar in Osterreich ordnungsgemäß gekaufte 

Goldarmband, Länge 21 cm, Breite 2,5 cm, 
Tagen des Monats Jänner alle Zahlungen Gewicht 50 Gramm, Wert. 1900 S, welches 
liquidiert werden, was eine l'c~tlose Einlösung auf der Rückreise von Fra.u Drescher vom 
der Bindungen im Ordinrtriulll möglirh g<'_ Urlaub aw; Italien vom Zollamt ThörljMaglern 

Hm 21. ,Juni 1964 beschlagna.hmt, wurde, vom 
mat'ht hat, Zollamt Klagenfurt, Abteilung für Strafsachen, 

Präsident: BillO "weite Zm;atzfrage. 

:\.bgeordllet.er Dr. Migsch: Herr ~"jllallz
minister! Sie haben aber diese Bindungen 
für dal:;Extraordinarilll11 im Betrage von 
4:l6 Millionen Schilling nicht aufgehoben. 
Die:-;e ha,ben sich nUll in Kürzungen \rel'wan
delt. Ich darf Sie aufmerksam machen: Ob
wohl nach der Kreditlage ... 

Präsident: Da~ i 1-5 t, ~('holl eine Helle Frage, 
Herr Abgeordneter! 

nicht an Frau Drescher ausgefolgt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bund0sminist,er für .Finanzen Dr. Schmitz: 
Das Gold armband, von dem in der Anfrage 
die Recle ist, war nicht ordnungsgemäß pun
zi.ert. Die Inhaberill des Juweliergeschäft,es 
in \Vien, in dem Frau Drescher dieses Armband 
gekauft haben will, stellte gegenüber der Zoll· 
behörde diesen Verkauf in Abrede. Es bestand 
daher der begründete Verdacht, daß Frau 
Drescher diE>sCS Arm band nach Österreich 

73. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 11 von 24

www.parlament.gv.at



4020 Nationalrat X. GP. - 73. Sitzung - 3,. Feber 1965 

Bundesminister Dr. Schmitz 
eingeschmuggelt oder hier unter Umständen 
einer Abgabenhehlerei erworben hat. 

Wegen des für das Zollamt Klagenfurt als 
Finanzstrafbehörde erster Instanz eingetre
tenen Beweisnotstandes wurde das Armband 
aber schließlich freigegeben und die Ausfol
gung veranlaßt. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 
Anfrage 855/M des Herrn Abgeordneten 

Dipl.-Ing. Dr. Scheuch (F P()) an den Herrn 
Landwirtschaftsminister, betreffend Ausbruch 
von Milz brand: 

Zu welchem Ergebnis führten die Unter
suchungen über den Ausbruch von Milzbrand 
im bundeseigenen Babymilch-Erzeugungs
betrieb "Fohlenhof" bei Wiener Neustadt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: Am 24. Jänner 
erkrankte in der Bundesversuchswirtschaft 

diese Importfuttermittel, wie zum Beispiel 
die Eiweißkuchen aus Peru, nur deklarations
pflichtig, das heißt, daß unsere landwirtschaft
lich-chemische Bundesversuchsanstalt nur eine 
Qualitätskontrolle des Nährwertes vorgenom
men hat. Andererseits wissen wir, daß eine 
bakteriologische Untersuchung weder der ani
malischen noch der pflanzlichen Importfutter
mittel erfolgt. 

Ich darf an Sie, Herr Minister, folgende Fragc 
richten: Halten Sie die im gegenwärtigen 
österreichischen Futtermittelgesetz und in cles
sen Durchführungsverordnung festgelegten 
Kontrollrnaßnahmen für ausreichend, daß mit 
dem Import von ausländischen animalischen 
und pflanzlichen Futtermitteln eine Einschlep
pung von gefährlichen Tierseuchen, die auch 
auf den Menschen übertragbar sind, nach 
menschlichem Ermessen ausgeschlossen wird? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

"Fohlenhof" bei Wiener Neustadt eine Kuh, Bundesminister für Land- und Forstwil't
die noch vor dem Eintreffen des Tierarztes schaft Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer: Dazu ist 
notgeschlachtet werden mußte. Bei der Besich- folgendes festzustellen: Wir müssen zwischen 
tigung der notgeschlachteten Kuh konnten Futtermitteln tierischen und pflanzlichen Ur
noch keine Erscheinungen festgestellt werden, sprunges unterscheiden. Soweit es sich um 
die einen Verdacht auf Milzbrand gerechtfer- Futtermittel tierischen Ursprunges handelt, 
tigt hätten. Bei der anschließend sofort durch- ist ein veterinärpolizeiliches Ursprungszeugnis 
?efü~ten Sektion im städtisch. en Schlachthof I mit dem Nachweis der He:stellung. und Ent
In WIener Neustadt wurde der Milzbrandver- stammung aus seuchenfreIen GebIeten not
dacht bestätigt. Der sogleich nach Wiener wendig. Tierische Futtermittel müssen beim 
Neustadt entsandte Direktor der Bundesan- Import angemeldet werden, sie sind anmel
stalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling dungspflichtig. Diese Importe werden auch 
hat im Labor des Veterinäramtes in Wiener auf ihre ordnungsgemäßen veterinärpolizei
Neustadt die erste Diagnose überprüft und den lichen Ursprung~zeugnisse hin überprüft. Eine 
Verdacht bestätigt. weitergehende Uberprüfung scheint mir nicht 

Da im Gebiet von Wiener Neustadt bisher durchführbar und praktisch nicht möglich 
Milzbrandfälle nicht aufgetreten sind, muß zu sein. 
vermutet werden, daß dieser Milzbrandfall Im Fall von Wiener Neustadt hat es sich 
auf zugekaufte Futtermittel zurückzuführen nicht um tierische, sondern ausschließlich um 
ist. Die im Betrieb verwendeten Futtermittel zugekaufte pflanzliche Futtermittel gehandelt. 
"\\rurden sogleich von der Bundesversuchsan- Pflanzliche Futtermittel werden als Mischfutter 
stJalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling primär zwar auf ihre Qualität, nicht aber 
untersucht. Bei dieser Untersuchung konnten bakteriologisch untersucht. Ich halte eine 
keine Milzbranderreger festgestellt werden. bakteriologische Untersuchung auch technisch-

Ein weiterer Milzbrandfall ist, nicht auf- organisatorisch für ausgeschlossen. 
getreten. 

Eine Schutzimpfung der übrigen Tiere hat 
st,attgefunden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Scheuch: Herr 
Minister! Sie haben ausgeführt, daß kein 
zwingender Zusammenhang der Importfutter
mittel mit dem Milzbrandausbruch bestehen 
muß, daß aber immerhin ein erheblicher Grad 
VOll Wahrscheinlichkeit dafür spricht. 

Nach unserem Futtermittelgesetz aus dem 
Jahre 1952 beziehungsweise der Durchfüh
.t'ungsverordllung aus. dem Jahrc 1957 sind 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Anfrage 850/M des Herrn Abgeordneton 
Ing. Helbich (()V P) an den Herrn Handels
ministel' , betreffend Grundflächen zur Errich
tung der Autobahn: 

Inwieweit ist die Bezahlung der Kaufpreis
reste für die zur Erricht1-mg der Autobahn 
vor dem Jahre 1945 erworbenen Grundflächen 
bereits fortgeschritten? 

Präsident: Bit.t.e, Herr Minister. 

Bundesminister für Handel und vViederauf-
bau Dr. Bock: Bei der Abrechnnng für Gl'u.nd
flächen, die für die Autobahn in Anspruch 
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Bundesminister Dr. Bock 
genommen worden sind, sind zwei Gruppen 
zu unterscheiden: 

Zunächst sind es die Grundflächen, die 
~einerzeit von den Reichsautobahnen eingelöst 
wurden und wo die Autobahnarbeiten baulich 
fertiggestellt sind. In dieser Gruppe sind 
rund 95 Prozent aller Abrechnungsfälle voll
kommen erledigt. Die restlichen 5 Prozent 
sind deshalb nicht erledigt, weil juristische 
Voraussetzungen hiefür noch nicht erfüllt 
sind. Bei Einleitung eines Kommassierungs
verfahrens zum Beispiel kann erst dann aus
gezahlt werden, wenn dieses Verfahren abge
schlossen ist. 

Für die Grundstückflächen, auf denen der
zeit gearbeitet wird oder in Zukunft gearbeitet 
werden soll, gilt ähnliches. Hier ist festzu
stellen, daß rund 50 Prozent dieser Grund
flächen grundbücherlich abgeschlossen und 
daher auch ausbezahlt sind. Die restlichen 
50 Prozent sind aus verschiedenen Gründen 
grundbüchedich noch nicht abgeschlossen, 
nicht zuletzt auch aus dem angeführten Grund 
der Kommassierung. Sie können endgültig 
erst abgerechnet werden, bis die grundbücher
lichen Eintragungen abgeschlossen sind. 

Präsident: Anfrage 841/M des Herrn Abge
ordneten Erich Hofstetter (SPÖ) an den 
Herrn Handelsminister , betreffend Novelle 
zum Außenhandelsgesetz : 

Da das Handelsministerium kürzlich eine 
Novelle zum Außenhandelsgesetz zur E!~gut
achtung ausgesandt hat, die auf den Ande
rungen basiert, die sich aus der 2. und 3. Zoll
tarifgesetznovelle ergeben, frage ich, warum 
man diese Novellierung nicht benützt, um die 
Genehmigungslisten in der Aus- und Einfuhr 
wesentlich einzuschränken. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Handel und \Viederauf
bau Dr. Bock: Das Handelsmil1isterium hat 
o.,m 30. November 1964 den entsprechenden 
Gesetzentwurf, eine Novelle zum Außen
handelsgesetz, zur Begutacht,ul1g ausgesendet. 
Dieser Entwurf sieht bereits die Streichung 
Kolcher Positionen aus der Bewilligungsliste 
für die Ausfuhr vor, bei denen die weitere 
Aufrechterhaltung der Genehmignngspflicht I 

nicht mehr als notwendig erachtet wird. I 

Im Zuge des Begutachtungsverfahrens haben I 
Kowohl die BUlldeskammer der gevlerblichen 
\Virtsehaft und das Bundesministeriul11 für 
Land- und Forst.wirtschaft als auch das 
ßundesministeriulll für soziale Verwaltung 
sowie der Österreichische Arbeiterkammertag 
Vorschläge für eine weitere Reduzierung be
willigungspflichtiger \Varen für die Ausfuhr 
ühürmitt.elt. Diese Vorschläge werden derzeit· 
im Ministerium geprüft. 

Andererseits hat jedoch auch das Bundes
ministerium für Inneres in seiner Stellung
nahme ein Mitspracherecht beim Export von 
Rind- und Schweinefleisch beantragt, das 
damit begründet wird, daß die im Interesse 
einer ausreichenden Inlandversorgung durch
geführten Beschränkungen des Exports von 
lebenden Schweinen und Rindern durch 
Fleischexporte zumindest teilweise zunichte 
gemacht werden. 

Da das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft jegliche weitergehenden KOll
zessionen auf diesem Gebiet ablehnt, anderer
seits das Innenministerium seine Zustimmung 
zu den vorgeschlagenen Änderungen der No
velle von der Berücksichtigung seiner Wünsche 
seitens der Landwirtschaft abhängig macht, 
kann derzeit nicht abgesehen werden, in 
welchem Umfang die geplante großzügige 
Einschränkung der Bewilligungspfticht durch
geführt werden kann. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Erich Hofstetter: Herr Mi
lüster! Dürfen wir der Erwartung Ausdruck 
verleihen, daß Sie Ihr Möglichstes tun werden, 
um von den Ausfuhr- und Einfuhrgenehmi
gungslisten weitere Abstriche durchzuführen? 

Präsident: Herr Minister, bitte. 

Bundesminister für Handel und Wiederauf
hau Dr. Bock: Ich kann nur wiederholen, 
was ich hier gesagt habe: Ich bin darauf 
angewiesen, die Zustimmung aller Bundes
ministerien zn erlangen, bevor ich mit dem 
Gesetzentwurf in den Ministerrat gehen kann. 
Zunächst müssen die vorliegenden, weit aus
einandergehenden Auffassungen zwischen dem 
Landwirtschaftsministerium und dem Innen
ministerium bereinigt werden, bis es mir 
überhaupt möglich ist, einen Überblick über 
die Reduzierungen zu geben. 

Präsident: Letzt.e Anfrage 851/1\1 des Herrn 
Abgeordneten Dr. Fiedler (ÖVP) an den 
Herrn Handelsminister , betreffend Anzeige 
einer Fahrtrichtungsänderung : 

Ist es nun richtig, daß nach den Bestim
mungen der Straßenverkehrsordnung die Lenker 
einspuriger Fahrzeuge eine Fahrtrichtungs
ändenmg während des gesamten Abbiegevor
ganges ununterbrochen anzuzeigen haben, wie 
dies in der im September vorigen .Jahres ausge
strahlten Fernsehsendung "Yerkehrsrundschau" 
behauptet wurde? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Handel und \Viederauf-
bau Dr. Bock: Gemäß § 11 Abs. 2 der Straßen
verkehrsordnung 1960 in der Fassung der 
Novelle IH64 hat der Lenker eines FahrzeugeB 
die bev01'Htehende Anderuug der Fahrtl'ieh
tung oder den bevorstehenden Wechsel dm; 
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Bundesminister Dr. Bock 
Fahrstreifens so rechtzeitig anzuzeigen, daß 
sich andere Straßenbenützer auf den ange
zeigten Vorgang einstellen können. Er hat die 
Anzeige zu beenden, wenn er sein Vorhaben 
ausgeführt hat oder von ihm Abstand nimmt. 
Diese angeführte Bestimmung enthält dem
nach zwei verschiedene Tatbestände, nämlich 
die rechtzeitige Anzeige einer Fahrtrichtungs
änderung und die Beendigung einer solchen 
Anzeige. 

nur einmal ein Ersuchen zu stellen. Wenn 
es aus welchen Gründen immer abgelehnt 
wird, pflege ich es nicht zu wiederholen. Aber 
vielleicht ist die heutige Debatte im Hohen 
Hause Anlaß, daß das Fernsehen zu dieser 
Frage doch Stellung nimmt. 

Präsident: Ich danke, Herr Minister. 

Die Fragestunde ist beenelet. 

Seit der letzten Haussitzung sind zwei 
schriftliche Anfrage bean twortungen ein
gelangt, die den Anfragestellern zugegangen 
sind. Diese Allfragebeantwol'tungell wurden 
auch vervielfältigt und an alle Abgeordneten 
verteilt. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abge
ordneten Machunze, um die Verlesung des 
Einlaufes. 

Der Lenker eines einspurigen Fahrzeuges hat 
somit die beabsichtigte Änderung der Fahrt
richtung nur so lange anzuzeigen, daß sich 
andere Straßenbenützer auf die Richtungs
änderung einstellen können. Er muß aber 
keineswegs ununterbrochen die Richtungs
änderung anzeigen. Wird aber die Richtungs
änderung während des gesamten Abbiege
vorganges angezeigt, wie dies bei Fahrzeugen 
mit mechanischer Anzeigevorrichtung die Re- ~chrift.fü~rer Machunze : Von de~ Bnndpl::l
gel ist, so ist diese Anzeige jedenfalls zu be- regierung ISt folgende V 0 rI a g e emgelangt: 
enden, wenn die im zweiten Satz des § 111 Bundesgesetz über die Umwandlung der 
genannten Voraussetzungen vodiegen. Eine Bundesschuld bei derOesterreichischen N ational
andere Auslegung kann diese Bestimmung· bank in Bundesschatzscheine zur Förderung 
nicht enthalten. des Geldmarktes (Geldmarkt-Schatzscheinge

setz) (603 der Beilagen). Die in der Fernsehsendung "Verkehrsrund
schau" vom 10. September 1964 im Bild dar- Ferner ist eingelangt ein Bericht des BUll
gestellte und im Kommentar ausaeführte I desministerinms für Auswärtige Angelegen
Meinung, daß nach dem Inkraft.treten der heitell, betreffend die IH. Internationale Kon
Straßenverkehrsordnungsnovelle 1964am 1. Ok- ferenz der Vereinten Nationen über die fried
tobel' 1964 die Lenker einspuriger Fahrzeuge liche- Nutzung der Kernenergie in Genf vom 
eine Richtungsänderung während des gesamten 31. August bis 9. September 1964. 
Abbiegevorganges ununterbrochen anzuzeigen Es werden zugewiesen: 
hätten, ist daher nicht begründet. 603 dem Finanz- 'und Budgeta'us8chuß; 

Das Bundesministerium für Handel und 
'Viederaufbau hat dem Österreichischcn Rund
funk - Fernsehen schon mit Schreiben vom 
24. November 1964 seine Rechtsauffassung 
bekanntgegeben und ersucht, im gleichen 
Rahmen eine aufklärende Berichtigung zu 
veranlassen, weil es für die Verkehrssicherheit. 
zweifellos sehr abträglich wäre, wenn durch 
Fernsehsendungen ·weite Kreise der Bevölke
nmg in Angelegenheiten der Straßenverkehrs
regeln falsch unterrichtet werden. Soweit dem 
Bundesministerium aber bekannt ist, hat das 
Österreichische Fernsehen bisher eine ent
sprechende Berichtigung nicht ausgestrahlt 
lind auf das Schreiben des Bundesministeriums 
bisher keine Antwort gegeben. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Fiedler: Herr Bundes
minister! Sind Sie bereit, diese El'widerung 
der Österreichischen Rundfullkgesellschaft noch 
einmal in Erinnerung zu hringen? Im übrigen 
danke ich für die ausführliche Aufklärung. 

Präsident: Herr Minister, bitte. 

der Bet"icht des Bundesrninisteri'ums tür A'U8-

wärt'ige A nyelegenheiten dem Außenpolitischen 
AUS8Ch1t,ß· 

Präsident: Im Einvernehmen mit den !>ar
teien schlage ich vor, hinsichtlich des Berichtes 
des Ausschusses für soziale Verwaltung zur 
Apothekengesetznovelle von der 24stündigell 
Auflagefrist Abstand zu nehmen. Würde 
mein Vorschlag keine Zust.immung. finden, so 
könnt.e dieser Punkt in der heutigen Sitzung 
nicht behandelt. werden. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die meinem Vorschlag - VOll (leI' 24stündigell 
Auflagefrist des Ausschußherichtcs zu PUllkt. 1 
der heutigen Tagesordnung Abstand zu neh
men - ihre Zustimmung geben, sich VOll dAIl 
Sitzen zu erheben. - Einst.immig angenom-
nIen. 

Es ist mir ferner der Vorschlag zugekom
men, die Debatte übel' flie Punkte 2, 3 und 4 
der heutigen Tagesordnung unter einem abzu
führen. Es sind dies die Berichte des Handels
ausschusses über 

Bnndef:lministcr für Randel nnd \7\Tiedel'auf- den Aut,rag elf'!' Ahgeonln&tcll KOSt.roUll tI ml 
bau Dr. Bock: Im allgemeinen bin ich gewohnt, Genossen (140IA), betreffend die Novellie-
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Präsident 
rungderWirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, 'befindet, das Erfordernis der fachlichen Tätig
und über den Antrag der Abgeordneten keit mit fünf Jahren bestimmt werden. In Orten 
DDr. Neuner und Genossen (149jA), betreffend aber, wo sich schon eine Apotheke befindet, 
die Novellierung der Wirtschaftstreuhänder- soll eine zehnjährige fachliche Tätigkeit ver-
Berufsordnung (600 der Beilagen), langt werden. 

den Antrag der Abgeordneten DDr. Nenner Mit der Herabsetzung der erforderlichen 
und Genossen (148jA), betreffend die Novellie- Dauer der fachlichen Tätigkeit auf fünf Jahre 
rung des Wirtschaftstreuhänder-Kammerge- kann aber auch eine Aufhebung bisheriger 
setzes (601 der Beilagen), und Anrechnungsmöglichkeiten verwandter Be-

den Antrag der Abgeordneten DDr. Neuner schäftignngen verbunden werden, weil dies 
und Genossen (150jA), betreffend die Novellie- wegen der Kürze der Vorpraxiszeit nicht mehr 
rung ,der Wirtschaftstreuhänder-Disziplinar- erforderlich ist. Die Anrechnungsmöglichkeit 
ordnung (602 der Beilagen). soll hingegen bei der zehnjährigen Praxis-

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, voraussetzung bestehen bleiben. 
wird zuerst der Berichterstatter seine drei Die bisherigen Vorschriften des § 3 a, die 
Berichte geben, sodann wird die Debatte eine bevorzugte Anrechnung von pharma-
über alle drei Punkte unter einem abgeführt. zeutischen Tätigkeiten ehemaliger Volks
Die Abstimmung erfolgt selbstverständlich deutscher vorgesehen haben, erwiesen sich bei 
- wie immer in solchen Fällen - getrennt. der Prüfung durch den Verfassungsdienst als 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand überaus bedenklich und sollen daher eliminiert 
erhoben? - Dies ist nicht der Fall. Die Debatte werden. 
über die Punkte 2 bis 4 wird daher unter einem 
vorgenommen. 

1. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (594 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Apothekengesetz abgeändert wird (Apotheken-

gesetznovelle 1964) (607 der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum I. Punkt: Apotheken
gesetznovelle . 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Mosel'. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Des weiteren besagen die bisherigen Bestim
mungen, daß nach dem Tode eines Konzes-
sionsinhabers eine Apotheke durch einen 
Deszendenten weiterbetrieben werden kann, bis 
dieser die Eignung zum selbständigen Betriebe 
erlangt hat, längstens jedoch, bis er das 30. Le
bensjahr erreicht hat. Durch die Verlängerung 
der Schul- und Hochschulausbildung sowie die 
Absolvierung des Präsenzdienst,es kann aber 
von vielen Deszendenten diese Begünstigung 
nicht in Anspruch genommen werden. Es 
erweist sich daher als notwendig, die Alters
grenze a:uf 35 Jahre hinaufzusetzen. Das 
sieht auch die Vorlage vor. 

Berichterstatter Moser: Hohes Haus! Mit Mit Artikel II sollen Rechtsvorschriften, 
Rücksicht darauf, daß hinsichtlich der Neu- die durch die Änderungen in dieser Novelle 
errichtung von öffentlichen Apotheken in überholt sind, aufgehoben werden. 
ländlichen Gebieten ein Zurückbleiben hinter 
den sonstigen Entwicklungstendenzen zu ver
zeichnen ist, wurden Untersuchungen nach 
den Ursachen dieser Erscheinung angestellt. 
Dabei hat sich herausgestellt, daß vor allen 
Dingen das bisherige Erfordernis einer fiinf
zehnjährigen Vorpraxis zur Erlangung einer 
Neukonzession das größte Hindernis darstellt. 
Das ist aber auch die wesent.liche Ursache des 
. Mangels an ausreichenden pharmazeutischen 
Nach wuchskräften . 

Eine Verdichtung des Netzes an öffentlichen 
Apotheken wäre aber gerade in ländlichen 
Bereichen sehr erwünscht. Um das zu be
wirken und um einen Anreiz zu bieten, müßte 
daher das vorerwähnte Haupthindernis he
seitigt werden. 

Dic gegenständliche Regierungsvorlage trägt 
diesem Gedanken Rechnung. So soll in Hin
.kunn. bei der Neuel'richtung ('iller Apot.Jwke 
in einem Ort" in dem sich noch kcinc Apot.heke 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung ha,t 
diese Vorlage beraten und ergänzend beschlos
sen, als Wirksamkeits beginn dieses Gesetzes 
den 1. Juni 1965 vorzuschlagen und den Kurz
titel der Regierungsvorlage, die am 30. De
zember 1964 übermittelt wurde, auf "Apo
thekengesetznovelle 1965" zu ändern, weil wir 
erst heute imstande sind, diese Vorlage zu bc
rat,en . 

Mit diesen Abänderungen hat der Ausschuß 
für soziale Verwaltung die Vorlage einstimmig 
genehmigt. Namens dieses Ausschusses st.elle 
ich daher den A 11. t l' ag, der N atiollall'at wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegteu 
Geset.zentwurf mit den vom Ausschuß ht\
schlossenell Änderungen die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Falls 'Vortmeldullgen vorliegen, bitte ic h 
den Herrll Präsident,eH, Gellüra,l- llIld Sp('zial. 
debatte unter einem abführen zu la,sSell. 
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Präsident: Zum Wort ist niemand gemeldet. 
Wir gelangen daher zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung wird der Gesetzentwurf 
mit den vom Ausschuß beschlossenen Abände
ru,ngen - mit dem Kurztitel "A pothekengesetz
novelle 1965" - in zweiter und dritter 
Lesung einstimmig zum Beschluß erhoben. I 

menen Absichten hinsichtlich der Klarstel
lung der Befugnisse der Berufsvertretungs
körperschaften. Es war zum Beispiel nicht 
beabsichtigt, eine Befugnis zur Hilfs- und 
Beistandsleistung dieser Körperschaftell im 
gerichtlichen Finanzstrafverfahren zu be
gründen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 
daher den 2. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 

den Antrag der Abgeordneten Kostroun und 
Genossen (140/A), betreffend die Novellierung 
der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, und 
über den Antrag der Abgeordneten DDr. Neuner 
und Genossen (149/A), betreffend die Novel
lierung der Wirtschaftstreuhänder-Berufs-

ordnung (600 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
den Antrag der Abgeordneten DDr. Neuner 
und Genossen (148jA), betreffend die Novel
lierung des Wirtschaftstreuhänder-Kammer-

gesetzes (601 der Beilagen) 

Antrag: 
Der Nationalrat wolle beschließen: 
Der Bericht des Handelsausschusse:,; über 

die NoveIIierung der Wirtschaftstreuhänuer
Berufsordnung (600 d. B.) wird abgeändert 
wie folgt: 

I. Artikel I Z. 36 entfällt. 
2. Artikel I Z. 37 wird Artikel I Z. 3ß 

und soll lauten wie folgt: 
"Dem § 71 Abs. 1 ist folgender 3. Satz 

anzufügen: ,Berufsvertretungskörperschaf
ten des öffentlichen Rechts sind auch be
fugt, Hilfe und Beistand auf dem Gebiete 
des verwaltungsbehördlichen Finanzstraf-

4. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über verfahrens für ihre Mitglierler zu leisten.' " 
den Antrag der Abgeordneten DDr. Neuner Soweit der Wortlaut des Antrages. 
und Genossen (150/A), betreffend die Novel-
lierung der Wirtschaftstreuhänder-DisZiPlinar-1 Präsident: Berichterstatter zu den vor-

ordnung (602 der Beilagen) liegenden Punkten ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Fiedler. Ich ersuche ihn nunmehr um 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zu den seine drei Berichte. 
Punkten 2 bis einschließlich 4 der heutigen 
rragesordnung, über die beschlossen wurde, Berichterstatter Dr. Fiedler: Hohes Haus! 
die Debatte unter einem abzuführen. Es sind Punkt 2 betrifft elen Bericht des Handels-
dies : ausschusses über den Antrag der Abgeordnete1\. 

A tr cl Ab d t K t d Kostroun und Genossen, betreffend die Novel-n ag er geor ne en os ,roun un . . .. . . 
G (140jA) b t JX 1 d' NIl' I herung der Wlrtschaftstreuhander-Berufsord-enossen _ , e ,reuenf 18 ove Ierung .. 
1 W · t 1 ft t h" 1 B f I d nung, und uber den Antrag der Abgeordneten (er 11' sc la s ,ren ane el"- eru son llung, un . 
Antrag der Abgeordneten DDr. Neuner und DDr. ~euner un~ Genossen, b.~treffend dIe 
G (149jA) b t JX d l' NIl' Novelherungder Wlrtschaftstreuhander-Berufs-enossen , e rellen ( le ove lerung d 
der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordllung, or nung. 

Antrag der Abgeordneten DDr. Neuner und 
Genossen (148jA), betreffend die Novellierung 
des \Virtschaftstreuhänder -Kammergesetzes , 
nnd 

Ant,rag der Abgeordneten DDr. Neuner und 
Genossen (l50jA), betreffend die Novellierung 
{leT Wirtschaftstreuhänder-Disziplinarordllung. 

Ich gebe bekannt, claß ein gemeinsamer 
An t rag der Abgeordneten Grießner, Kostroun 
und Genossen vorliegt, der genügend unter
stützt ist und daher zur Debatte steht. Ich 
ersuche den Schrift.führer, Herrn Abge
ordneten Machunze, um die Verlesung des 
Antrages. 

Schriftführer Machunze : 

Die im Handelsausschuß beschlossene 
Änderung des § 71 Wirtschaftstreuhänder
BE"l"ufsordnullg entspricht nicht gan:6 den 
im Ausschußbericht zum Ausdruck gekom-

In der Sitzung des Nationalrates vom 
11. Dezember 1964 haben die Abgeordneten 
Kostroun, Müller und Genossen einen Antrag, 
betreffend die N ovellierung der Wirtschafts
treuhänder. Berufsordnung, eingebracht. In der 
Sitzung des Nationalrates vom 20. Jänner 1965 
haben die Abgeordneten DDr. Neuner, Prinke, 
Mitterer, Grießner, Dr. Toncic-Sorinj und 
Genossen ebenfalls einen Antrag, betreffend 
die Novellierung der Wirtschaftstreuhänder
Berufsordnung, gestellt. Da die bei den An
träge denselben Gegenstand betreffen, hat sie 
der Handelsausschuß in seiner Sitzung am 
22. Jänner 1965 gemeinsam in Verhandlung 
genommen. 

Den Anträgen liegt folgende Regelung zu
grunde: 

Die' in der 'Virtschaftstreuhänder-Beruf:,;
ordnung, BGBL NI". 125/H)55, verankede 
Berufsbezeichnung "Helfer in Buchführungs-
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Dr. Fiedler 
und Steuersachen ", die durch die Wirt
schaftstreuhänder-Berufsordnung an Stelle rier 
vor dem 1. September 1955 geltenden Berufs
bezeichnungen "Helfer in Steuersachen " be
ziehungsweise "Helfer in Buch- und Steuer
sachen " trat, wurde von den Angehörigen 
dieser Berufsgruppe schon seit eh und je als 
nicht befriedigend empfunden, da sie zuwenig 
die beratende Tätigkeit dieser Berufsange
hörigen zum. Ausdruck brachte. Schon an
läßlich der Beratungen der Wirtschaftstreu
händer-Berufsordnung wurde versucht, eine 
entsprechende Berufsbezeichnung für die An
gehörigen dieser Berufsgruppe zu finden. Ähn
liche Bestrebungen führten auch in der Bun
desrepublik Deutschland zu einer Abänderung 
der dort noch länger in Geltung gestandenen 
Berufsbezeichnung "Helfer m Buch- und 
Steuersachen ". 

Obwohl die Wirtschaftstreuhänder-Berufs
ordnung auf dem abgabenrechtlichen Sektor 
sowohl den Buchprüfern als auch den Wirt
schaftsprüfern keine umfangreicheren Befug
nisse zugesteht als den Helfern in Buchfüh
rungs- und Steuersachen, dürfen sich Wirt
schaftsprüfer und Buchprüfer zusätzlich als 
"Steuerberater" bezeichnen. 

Diese Diskriminierung soll nunmehr dadurch 
ein Ende finden, daß an Stelle der Berufsbe
zeichnung "Helfer in Buchführungs- und 
Steu(,l'sachen" für die Angehörigen dieser 
Berufsgruppe die Berufsbezeichnung "Steuer
berater" tritt. Daraus ergibt sich folgerichtig 
auch eine Änderung der Berufsgruppenbe
zeichnung der Berufsgruppe der Helfer in 
Buehfühl'lmgs- und Steuersachen in "Steuer
herater". Infolge dieser Änderungen ist auch 
eine Änderung der Berufs- und Berufsgruppen
bezeichnungen der Wirtschaftsprüfer und Buch
prüfer in "Wirtschaftsprüfer und Steuerbe
rater" und "Buchprüfer und Steuerberater" 
erforderlich. Es müssen daher die betreffenden 
Gesetzeshestimmungen geändert werden. 
Außerdem müssen die erforderlichen "Über
gangsbestimmungen (Artikel II) geschaffen 
werden. 

In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten DDr. Nenner und 
Kostroun das Wort. 

Im Zuge der Beratung hat der Ausschuß 
auf Antrag der Abgeordneten Dr. Fiedler und 
Kostroun eine Abänderung, betreffend § 71 
Wirtschaftstreuhänder-Bel'ufsordnung, be
schlossen. Durch diese Abänderung soll klar
gestellt werden, daß eine Erweiterung der 
Befugnisse der Berufsvertretungskörperschaf
ten des öffentlichen Rechts nicht eintreten, 
sondern das bestehende Beistandsrecht der 
genannten Körperschaften auch auf dem Ge-

biete des Finanzstrafrechtes bestätigt werden 
soll. 

Bei der Abstimmung hat der Ausschuß den 
Entwurf in der dem Bericht beigedruckten 
Fassung einstimmig angenommen. 

Der Handelsausschuß stellt den An t I' a g, 
der Nationalrat wolle dem dem Bel'icht ange
schlossenen Gesetzentwurf die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Der nunmehr eingebrachte und vom Schrift
führer zur Verlesung gebrachte Antrag wird 
von mir unterstützt; ich trete ihm bei. 

Der 3. Punkt der Tagesordnung betrifft 
den Bericht des Handelsausschusses über den 
Antrag der Abgeordneten DDr. Neuner und 
Genossen, betreffend Novellierung des Wirt
schaftst,reuhänder-Kammergesetzes. 

Die Abgeordneten DDr. Nenner, Prinke, 
Mitterer, Grießner, Dr. Toncic-Sorinj und 
Genossen haben in der Sitzung des National
rates am 20. Jänner 1965 den genannten 
Initiativantrag eingebracht. 

Die beantragte Abänderung der Berufs
beziehungsweise Berufsgru ppenbezeichnungen 
macht folgerichtig in gleicher Weise eine 
Abänderung des Wirtschaftstreuhänder-Kam
mergesetzes, BGBL NI'. 20/1948, in der Fas
sung des Bundesgesetzes vom 22. Juni 19f)f) 
über einige Abänderungen des WirtschaftR
treuhänder-Kammergesetzes (Wirtschafh:tl'en
händer-Kammergesetznovelle, BGBl. NI'. 126/ 
1955) notwendig. Der vorliegende Gesetzent.
wurf Roll dieser Abänderung Rechnung tragen. 

Der Handelsausschuß hat. den Gesetzent
wurf in seiner Sitzung am 22. Jänner 1965 
in Beratung gezogen. Nach einer Debatte, an 
der sich außer dem Berichterstatter die Abge
ordneten DDr. Neuner und Kostronn beteilig
ten, wurde der Gesetzentwurf in der dem Aus
Rchußbericht beige druckten Fassung einRtim
mig angenommen. 

Der Handelsausschuß stellt durch mich 
den An trag, der Nationalrat wolle dem dem 
Bericht. angeschlossenen Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Punkt 4 betrifft den Bericht des Handels
ausschusses über den Antrag der Abgeordneten 
DDr. Neuner und Genossen, betreffend die 
Novellierung der Wirtschaft.stl'euhänder-Diszi
plinarordnung. 

Die beantragte Abänderung der BerufR
heziehungsweise Bernfsgl'uppenbezeichnungen 
macht auch eine Änderung des BundesgesetzeR 
vom 14. :Feber 1962 ü.ber die EhrengeTichtR
barkeit für Wirtschaftstreuhänder und Berufs
anwärter (Wirtschaftstreuhänder-Disziplillar
ordnung, BGBL NI'. 63/1962) notwendig. Der 
vorliegende GeRetzentwurf soll dieser Abände
rung Rechnung tragen. 
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Dr. Fiedler 
Der Handelsaussehuß hat den Gesetzentwurf 

in seiner Sitzung am 22. Jänner 1965 in Bera
tung gezogen. Nach einer Debatte, an der 
sich außer dem Berichterstatter die Abge
ordneten DDr. Neuner und Kostroun beteilig
ten, wurde der Gesetzentwurf in der dem Aus
schußbericht beigedruckten Fassung einstim
mig angenommen. 

Der Handelsausschuß stellt durch mich 
den Antrag, der Nationalrat wolle dem dem 
Bericht angeschlossenen Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, über alle 
drei Punkte General- und Spezialdebatte 
unter einem durchführen zu lassen. 

Präsident: Der Berichterstatter beantragt, 
General- und Spezialdebatte unter einem vor
zunehmen. - Ein Einwand hiegegen wird 
nicht erhoben. 

Wir gehen somit in die Debatte ein. Als 
erster zum Wort gemeldet ist der Herr Abge
ordnete Dr. Bl'oesigke. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Der 
Berufsstand der Wirtschaftstreuhänder war 
zweifellos im Recht, wenn er den Standpunkt 
vertreten hat, daß in der bisherigen Berufs
bezeichnung bei den einzelnen Sparten die 
beratende Tätigkeit in ungenügender Weise 
7.Um Ausdruck gekommen ist. Wir sind daher 
mit dem Gesetz, so wie es in den Initiativan
trägen vorgesehen war, durchaus einverstanden, 
wenn es auch insofern einen kleinen Schön
heitsfehler hat, als in § 9 Abs. 3, übernommen 
von dem GeRetz aus dem Jahre 1955, von der 
"Reifeprüfung einer mittleren Lehranstalt" 
gesprochen wird, während es doch seit der 
Sehnlgesetzgebung des Jahres 1962 eine solche 
Reifeprüfung überhaupt nicht mehr gibt. 
Dies wäre aber kein Grund dafür gewesen, 
sich zu dieser Vorlage zum Wort zu melden. 

Von entscheidender Bedeutung ist jedoch, 
daß im Ausschuß insofern eine Ergänzung vor
genommen worden ist, als dort vorgesehen 
wurde, daß in § 71 Abs. 1 der Wirtschaftstreu
händer-Berufsordnung eine Streichung erfolgt 
und laut Punkt 37 in Artikel I dieser Vorlage 
ein dritter Satz angefügt wird. Es handelt 
sich hier um das Beratungs- und Vertretungs
recht der Berufsvertretungskörperschaften des 
öffentlichen Rechtes. 

Die ursprüngliche Fassung des § 71 Abs. 1 
sah vor, daß das Beratungsrecht von Behör
den und von Berufsvertretungskörperschaften 
unberührt bleibt, insoweit sie es bisher be
sitzen, das heißt also, als es nach den Abgaben
verfahrensgesetzen beziehungsweise nach den 
betreffenden Kammergesetzen gegeben iRt. 
Gegen diese Formulierung bestand kein Beden-

ken. Nun sollte dieser Satz aber herausgenom
men und an Stelle dessen ein Vertretungsl'echt 
der Berufskörperschaften in der Berufsordnung 
der Wirtschaftstreuhänder verankert werden. 
Das ist ein Vorgang, der systematisch völlig 
verfehlt ist. Welche Rechte den Berufsvel'
tretungskörperschaften des öffentlichen Rech
tes, also den Kammern, zustehen, ist nicht in 
der Berufsordnung der Wirtschaftstreuhänder 
festzulegen, sondern in den Kammergesetzen 
oder aber in der Abgabenordnung beziehungs
weise im Finanzstrafgesetz. Da diese For
mulierung in die Berufsordnung der '''irt
schaftstreuhänder aufgenommen wurde, sind 
dadurch verschiedene Stellen um ihre Begut
achtungsmöglichkeit gekommen, und es wurde 
eine Erweiterung des Aufgabenbereiches der 
Kammern in dieses Gesetz eingeschmuggelt. 

Hohes Haus! Es ist nicht richtig, wenn 
im Ausschußbericht gesagt wird, es sei hier 
nur eine "Klarstellung" erfolgt. Es ist keine 
KlarsteIlung, sondern es ist eine Erweiterung 
der Rechte der betreffenden Berufsvertretun
gen. Diese Berufsvertretungen hatten nach 
der bisherigen Lage die Möglichkeit, ihre Mit
glieder entsprechend zu beraten. Sie hatten 
aber - zumindest seit der Gesetzwerdung des 
Finanzstrafgesetzes - nicht die Möglichkeit, 
in Finanzstrafsachen tätig zu werden; die 
Finanzämter haben dieser Rechtslage auch 
insofern Rechnung getragen, als sie vielfach 
in derartigen Fällen die Organe der Kammer 
nicht zugelassen haben. Das soll nun durch 
das vorliegende Gesetz saniert werden. Es 
ist also keine "Klarstellung" , daß, wie man 
hier schön sagt, die "Befugnisse der Berufs
vertretungskörperschaften nicht erweitert" 
werden, sondern es ist im Gegenteil eine 
Erweiterung dieser Befugnisse auf Kosten vor 
allem des Berufsstandes der Wirtschaftstreu
händer. 

Nun sind wir der Meinung, daß es grundsätz
lich eine Fehlentwicklung ist, wenn sich die 
öffentliche Hand, in welcher Form immer, auf 
Kosten des einzelnen Staatsbürgers ausbreitet, 
ihre Befugnisse vermehrt, wenn sie dem ein
zelnen Staatsbürger Konkurrenz macht und 
dergleichen mehl'. Wir sind grundsätzlich 
gegen eine Erweiterung der Befugnisse der 
öffentlichen Hand, in diesem Fall der Befug
nisse der Berufsvertretungskörperschaften, auf 
Kosten der Betroffenen, also in erster Linie 
auf Kosten der Wirtschaftstreuhänder und in 
zweiter Linie auf Kosten der anderen ben&.;
mäßigen Parteienvertreter. 

In solchen Fällen wird gewöhnlich einge
wendet, daß das keine so wichtige Angelegen
heit sei. Aber es scheint uns auch bei kleineren 
Dingen von grundsätzlicher Bedeutung, daß 
man auf einen Fehlweg hinweist. 
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Es kommt aber noch etwas dazu: Es i8t 
ein wef':;entlicher Unterschied, ob öffentlich
rechtliche Körperschaften ihr Mitglied in ver
schiedenen Angelegenheiten seines Berufs
lebens, auch in steuerlichen Angelegenheiten, 
beraten oder ob sie ihn beraten bei seiner 
Verteidigung gegen den Strafanspruch des 
Staates, also der öffentlichen Hand. Hier hat 
die Berufsvertretungskörperschaft eine Dop
pelfunktion, die praktisch nicht vereinbar ist. 
Auf der einen Seite ist sie eine öffent,lich
rechtliche Körperschaft mit allen 'Privilegien 
einer solchen, und auf der anderen Seite soll 
sie das einzelne Mitglied beraten, wie es sich 
gegenüber dem Strafanspruch des Staates 
erfolgreich durchsetzen kann. Das sind also 
Aufgaben, die eine Berufsvertretungskörper
Hchaft gar nicht übernehmen 8011 und die ihr 
n.uch nicht vom Gesetz übertragen werden 
dürfen. 

Ursprünglich, laut Ausschußbericht, war die 
FaRf'mng viel weitergehend. Es hieß nämlich 
im vorgeschlagenen Text "Hilfe und Beistand 
auf dem Gebiete des Abgabenrechts und des 
Finanzstrafrechts". Durch den Antrag, der 
vom Herrn Berichterstatter erwähnt wurde, 
ist daR etwaR eingeschränkt worden. Es heißt 
jetzt nur mehr "Hilfe und Beistand auf dem 
Gebiete des verwalt,ungsbehördlichen Finanz-

sull man es offen sagen, dann soll man die 
betreffenden Kammerge8etze oder die Ver
fahrensvol'Rchriften ändern. Man soll aber nicht 
sagen, ,"yie es hier geschieht: Wir wollen ja 
nur etwas "klarstellen". Man soll vor allem 
nicht 8agen, man wolle klarstellen, daß keine 
Erweiterung der Befugnisse der Berufsvel'
tJ'etungskörperschaften eintreten soll, während 
im Gegenteil stat.t eineT KlaTstellung durch 
diese Ge:;;etzesbestimmung tatsächlich eine 
Erweiterung be8chl088en wird. 

Auf der einen Seite wird also diese Vorlage 
den Wirt:;;chaftstreuhändern auf dem Gebiete 
der Berufsbezeichnung einen Fortschritt brin
gen, auf der anderen Seite wird sie einen 
weiteren Schritt auf dem Wege der Einengung 
der Befugnisse der einzelnen Staatsbürger zu
gunsten der Befugni8se der öffentlichen Hand 
darst.ellen. 

Aus die8em Grunde halten wir die Punkte 1 
bis 35 der Gesetzesvorlage in der Fassung dm, 
Ausschußberichtes für richtig und begrüßens
wert. Dagegen sind die Punkte 36 und 37 in 
deI' FasRullg des Ausschußberichtes beziehungR
weise der Punkt 2 des Antrages der Abge
ordneten Grießner, Ko:;;troun und Genossen, 
der vom Herrn Bericht.er8tatter erwähnt \V01'

den ist., abzulehnen. 

strafverfahrens". Aber immerhin kommt auch Ich darf daher gemäß § 63 Abs. 6 der Cc-
dadumh klar zum Ausdruck, daß eF! sich schäftsol'dnung den Herrn Präsidenten er'-

ent.gegen dem Text des Ausschußberichtes - suchen, bei Artikel I der Vorlage eine getrennte 
um etwas ZU8ätzliches handelt. Abstimmung vorzunehmen: einerseits über 

Man darf auch nicht übenlehen, daß jene oie Punkte 1 bis 35 der Fassung de8 AUR
Organe der Kammern, die auf diesem Gebiet schuBherichteB tmdandererseits über die Punkt.e 
tätig werden, nieht jene Voraussetzungen mit- 36 und 37 des AU8:;;chußberichtes beziehung8-
bringen, die die Wirtschaftstreuhänder habell. weise den Punkt 2 des Zusatzantrages der 
Der Wirti'lChaftstreuhänder hat eine lange Abgeordneten Grießner, Kostroun und Ge
Berufsausbildung, die im Gesetz vorge:;;chrie- nossen. 
ben ist; der Wirtschaft.streuhänder haftet Im übrigen werden wir den heiden weiteren 
persönlich für den Schaden, den er durch Vorlagen unsere Zustimmung erteilen. (Bei
einen schlechten Ratschlag anrichtet; er muß lall bei der F PÖ.) 
nach dem Gesetz auch gegen die:;;e Haftpflicht I P" 'd t D W I h 
ver . h t' 11 V t d'e raSl en: em unse 1 nae getrennter 

SIC er seIn - a es orausse zungen, 1. . 

1 l" H'lc 1 b" B . t d' AbRttmmung werde Ich Rechnung tragen. )e einer 1 1e une el emem els an , WIe es 
hier heißt, durch die Berufsvertretungskörper- I Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Rchaften nicht gegeben sind. / Herr Abgeordnete Kostroun. Ich crt,eile es 

Nun geht vielleicht die Entwicklung dahin, 
daß solche Körperschaften immer mehl' Auf
gaben und Befugnisse an sich zieheIl. Viel
leicht wird man sich auch einmal den Blind. 
darm dort operieren lassen, anstatt zu einem 
Arzt zu gehen, der die erforderliche Ausbildung 
genossen hat. Jedenfalls ist es aber eine Ent. 
wicklung, die nicht gut ist, eine Entwicklung, 
der entgegengetret,en werden muß. 

Vor allem aber ist es - und hier komme 
ich zum Ausgangspunkt zurück - ein falscher 
Weg, der hier begangen wurde. 'Venll man 
den Kammern mehr Rechte geben will, dann 

ihm. 

Abgeordneter Kostroun (SPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Schon im 
Jahre 1946 wurde im Zusammenhang mit den 
Verhandlungen zur Schaffung des Handels
kammergesetzes an den Abgeordneten Doktor 
Migsch und an mich als die Vertreter der 
SPÖ die Frage herangetragen, ob, wie damals die 
Vertret.er der ÖVP meinten, die Wirtschaftstreu. 
händer als Gesamtberuf als Fachgruppe in die 
Handelskammerorganisation eingegliedert wer
den sollen oder aber ob man, wie es damals 
die \Virtschaftstreuhänder bereits gewünscht 
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haben, für diesen Berufsstano angeRichts 
seiner besonderen Stellung eine eigene Kammer 
vorsehen sollte. 

Die Wirtschaftstreuhänder führten das Argu
ment ins Treffen, daß sie in der Wirtschaft 
eine eigene Stellung einnehmen und eine 
eigene Aufgabe zu erfüllen haben, weil sie 
auf der einen 8~it.~ die Vertrauenspersonen 
der Auftraggeber, also der Selbständigen der 
gewerblichen Wirtschaft, der freien Berufe 
oder der Landwirtschaft sind, andererseits 
für ihre berufliche Tätigkeit aber auch dem 
Staat gegenüber voll verantwortlich sind. 
Auf Grund dieser besonderen Situation und 
des besonderen Aufgabenbereiches der Wirt
schaftstreuhänder haben wir Sozialisten uns 
damals dazu entschlossen, für eine eigene 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder einzu
treten. Wir haben uns schließlich später auch 
gemeinsam im Rahmen der Regierungsparteien 
auf die Schaffung dieser Kammerorganisation 
geeinigt. Nach längeren Verhandlungen haben 
wir im Hause am 10. Dezember 1947 ein dies
bezügliches Gesetz und später im Zusammen
hang mit Novellierungen auch die dazuge
hörigen Gesetze beschlossen. 

Im Zuge der Schaffung des Wirtschafts
treuhändergesetzes und dann der Berufs- und 
Disziplinarordnung ist es nach dem Beispiel 
oel' deutschen Bundesrepublik für eine Berufs
gruppe zu dem Berufstitel "Helfer in Steuer
sachen " gekommen, während die Wirtschafts
und Buchprüfer außer diesem Titel, der ihnen 
auf Grund dieses Gesetzes zuerkannt wurde, 
auch noch den Titel "Steuerberater" führen 
durften. 

Die große Berufsgruppe der Helfer in 
Steuersachen hat in zunehmendem Maße 
diesen Berufstitel "Helfer in Steuersachen " 
alR eim;chränkend, diffamierend, ihre Tätigkeit 
nicht entsprechend ausdrückend und als schä
digend empfunden, eine Änderung des Gesetzes 
mit der Beseitigung der unzureichenden Be
rufsbezeichnung verlangt und die richtige 
Bezeichnung ihrer Tätigkeit als "Steuerbe
rater" gefordert. 

Die Fachvel'einigung für Wirtschaft.streu
hän<.lee in unserem Freien Wirtschaftsvel'bancl 
hat sich bereits vor Jahren zum Träger dieses 
uns herechtigt erscheinenden Verlangens ge
macht. Schon damals, im Frühjahr des Jahres 
1963, hat unser Verhand eine schriftliche 
Befragungsaktion unter den reinen Steuer
bemtem durchgeführt. Drei Viertel aller 
Steuerberater waren mit dem Vorschlag ein
verstanden, daß ihr Titel, nämlich die unzu
reichende Bezeichnung "Helfer in Steuer
sachen" , auf den richtigen Titel "Steuer
berater" geändert werden soll. Sie hahen für 
<lieRe Änderung plädiert. 

Am 10. Dezember des vorigen Jahres haben 
wir den heute ebenso zur Diskussion stehenden 
Antrag im Parlament eingebracht. Nach an
fänglichen Widerständen in gewissen Kreisen 
der Wirtschaftsprüfer und Bedenken, die im 
Rahmen der Kammerorganisation geäußert 
wurden, ist es schließlich und endlich aber 
doch zu den Anträgen der Abgeordneten 
Neuner und Genossen und zu dem gemein
samen Willen, der nunmehr auch gesetzlich 
verankert werden soll, gekommen, diese Be
zeichnung "Helfer in Steuersachen" in die 
richtige Berufsbezeichnung "Steuerberater" zu 
ändern. Dies umsomehr, als in der Zwischen
zeit die gleiche Änderung auch in der deutschen 
Bundesrepublik vorgenommen wurde. Alfl 
Initiatoren dieser Gesetzesänderung werden 
wir Sozialisten selbstverständlich den vorge
sehenen Novellierungen unsere Zustimmung 
geben. 

Der Herr Abgeordnete Broesigke hat ge
meint, daß der bestehende Rechtszustand 
mit dem vorliegenden Gesetz durch die 
vorgeschlagene klarere Formulierung geändert 
wird. Ich darf ihm dazu nur sagen: Wir 
haben diese Formulierung, als sie vorlag, dem 
Präsidenten der Kammer der Wirtschafts
treuhänder und dem Kammeramtsdirektor 
gezeigt. Die Herren waren übereinstimmend 
der Meinung, daß hier nur eine Klarstellung 
des bestehenden Rechtszustandes und die 
Verankerung in diesem Gesetz, aber keine 
Änderung der Befugnisse der öffentlich-recht
lichen Körperschaften, also der Arbeiterkam
mer, der Handelskammer beziehungsweise der 
Landwirtschaftskammer, eintritt. Da der Prä
sident der Kammer der Wirtschaftstreuhänder' 
das also bestätigt und das auch unsere Auf
fassung ist, haben wir uns dazu durchgerungen, 
die jetzt vorgesehenen Änderungen in daR 
Gesetz hineinzunehmen, die nach unserer Auf
fassung keine Ausweitung der Befugnisse, 
sondern nur die Klarstellung des bestehenden 
Rechtszustandes auch in diesem Gesetz herbei
führen. 

Ich darf dem Herrn Abgeordneten Broesigke 
aber versie;hel'n, daß, ,,,,ie ich überzeugt bin, 
sowohl der Kollege Neuner als auch ich und 
wir alle darauf achten werden, daß die Rechte 
der Kammerorganisation nicht in die Berufs
befugnisse der Wirtsohaftstreuhänder eingrei
fen. Wenn wir sehen, daß es auf Grund de]' 
Formulierungen in Hinkunft doch geschehen 
sollte, dann werden wir uns zusammensetzen 
und eine entsprechende Änderung vornehmen. 
UnR ist es bei der Verabschiedung dieses 
Gesetzes darum gegangen, zu einem richtigen, 
dem Umfang der Tätigkeiten mehr als bisher 
entsprechenden Titel der Steuerberater zu 
kommen. Es ist aber nicht unsere Absicht 
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gewesen, etwa die Befugnisse der Kammer
organisation auszuweiten und die der Wirt
schaftst~:euhä.ndel' einzuschränken. (Beifall bei 
der BPO.) 

Präsident: Zum \Vort ist der Herr Abge
ordnete Dr. Neuner gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter DDr. Neuner (ÖVP): Herr 
Präsident! Herr Minister! Hohes Haus! 
Gemessen an dem Alte}' anderer freier Berufe 
ist der Berufsstand der 'Virtschaftstreuhäncler 
sehr jung. Trotzdem oder vielleicht gerade 
deshalh hat er das Parlament in der Zweiten 
Republik mehrmals beschäftigt.. Es zeigt sich 
auch jetzt, daß sich das Parlament mit dem 
Berufsstand der \Virtschaftstreuhänder mehr 
befaßt hat, als wir Wirtschaftstreuhänder das 
bisher erwartet habeIl. 

Ich möchte zunächst auf die \Vorte des 
Herrn Abgeordneten Dr. Broesigke eingehen 
und hervorheben, daß ich natürlich nicht 
davon überzeugt bin, Herr Dr. Broesigke, daß 
es mir gelungen ist, Ihnen in den COllloin; 
die Rechtslage darzustellen, wie wir sie sehen. 
Ich bin auch jetzt noch nicht davon überzeugt, 
Sie von der Richtigkeit unserer Auffassung 
überzeugen zu können. Es ist aber notwendig, 
dem Hohen Hause diese Auffassung völlig klar 
darzustellen. 

Meine Damen und Herren! Als die Wirt.
~chaftstreuhänder-Berufsordnung am 22. Juni 
1955 verabschiedet "mrde, wurde auch der 
§ 71 Abs. 1 der 'Virtschaft.streuhändel·-BerufR
ordnung geschaffen. DOlt steht, daß zunächst 
einmal die Befugnisse der Anwälte, Patent
anwälte und Notare durch elie Bestimmungen 
de l' 'Virtschaftstreuhänder-Berufsordnung 
nicht berührt werden. Gleiches gilt, heißt es 
dann weiter, für die BefugnisKe von Behörden 
und Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
soweit sie im Rahmen ihres Aufgabenbereiches 
Hilfe oder Beistand in Steuersachen - auf 
diese 'Vorte wird es noch sehr wesentlich 
ankommen - im Sinne der Abgabenordnung 
leist.en, sowie der in § 107 a Ahs. 3 Z. 3 bis 9 
der Abgabenordnung genannten Personen oder 
Stellen. 

D 1e \Virtschaftstreuhänder -Berufsordnung 
aus dem Jahre 1955 verweist auf die damals 
noch in Geltung stehende Reichsabgabenord
nung, eine deutsche Verfahl'ensvorschrift, die 
1945 in Österreich in Geltung gesetzt wurde. 
In dieser Reichsabgabenordnung war der 
Begriff "Hilfe und Beistand in Steuersachen" 
klar umrissen. Er stammt eben aus einer 
deutschen Rechtsvorschrift, und wir müssen 
daher auch deutsche Komment.are zur Reichs
abgabenordnung heranziehen, um zu erkennen, 
was sie unter dem Begriffsinhalt "Hilfe und 
Beistand in Steuersachen " verstehen. 

Kühn - das ist ein deutscher Kommenta
tor - schreibt auf Seite 92 seines Kommentars: 
"Der Beistand wird nur zur Unterstützung 
des Pfiichtigen tätig, welch let.zterer allein 
Handelnder bleibt. Der Pflichtige" - gemeint 
ist der Abgabenpflichtige - "ist allein Han
delnder." Klar und deutlich ist zum Aus
druck gekommen, daß der Beistand keinerlei 
Vertretungsrecht hat. 

Daß der Begriffsinhalt aus dem deutschen 
Steuerrecht, ans der deutschen Reichsahgaben
ordnung zu entnehmen ist, 'wird noch deutlicher 
dadurch, daß die Bundesabgabenordnung die 
deutsche ReichR::1bgabenordnung ersetzt hat, 
und daher vmrde es notwendig, in § 321 
Abs. 2 der Bundesabgabenordnung auf die 
Wirtschaftsh'euhänder-Berufsordnuna zu ver
weisen. Der Absatz 2 des § 321 der Bundesab
gabellordllung, die mit 1. Jänner 1962 in 
Kraft gesetzt wurde, lautet: 

"Die gemäß § 71 der vVirtschaftstreuhänder
Berufsordnung ... unberührt gebliebenen Be
fugllisf'e zur Vertretung vor Abgabenbehär
den" - gemeint sind damit Anwälte, Notare 
und so weiter - "beziehung:3\,'üise zur Hilfe
oder Beistandsleistung in Ahgn.hensachen erfah
ren durch das Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes keine Änderung;". 

Also hier wieder "Hilfe und Beistandslei
stung in Abgabensachen ", eine Formulierung, 
die auf den deut!'lchen Begriffsinhalt hinweisen 
mußte. 

Wie aber damals d3JS Hohe Haus diese 
Sache verstehen wollte, geht zunächst einmpJ 
allein aus den Erläut.ernden Bemerkunaen 
aber noch viel deutlicher aus dem Ausschuß~ 
bericht des Handelsi111sschusses, der sich mit 
dieser Vorlage befaßt hat, hervor. Aus den 
Erläuternden Bemerkungen zur Regierungs
vorlage entnehmen wir wörtlich: 

,,'Nie schon zu § 84 hervorgehoben wurde, 
soll durch Abs. 2 außer Z\yeifel gestellt werden, 
daß durch das Inkraftket.en dieses Bundes
gesetzes und insbesondere durch die damit 
verbundene Aufhebung der Abga.benordnung 
eine Einschränkung der Befugnisse zur Ver
tretung und Hilfeleistung sowie zum Beistand 
in Abgabensachen der im § 71 'VTBO. genann
ten Personen, Stellen und Körperschaften 
keineswegs erfolgen soll. Durch Abs. 2 soll 
zum Ausdruck gebracht wec'den, daß § 107 a 
AO." - die Deutsche Reichsabgabenord
nung -, "soweit er durch § 71 vVTBO. rezi
piert wurde, unberührt bleibt." Wir haben 
also durch diese Bestimmung rezipierte deutsche 
Vorschriften. Weiter heißt es: 

"An dem bis zum Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes bestehenden Zustand in bezug 
auf die vorerwähnten Befugnisse soll sohin 
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keine Änderung eintreten." Soweit war die 
Regierungs vor lage. 

Dem Ausschußbericht entnehmen wir zu 
§ 321 der Bundesabgabenordnung : 

"Der Ausschuß stellt in Ergänzung der 
Erläuternden Bemerkungen zu den §§ 84 und 
321 der Regierungsvorlage der BAO. fest, 
daß durch das In.krafttreten der BAO. weder 
in rechtlicher' noch in tatsächlicher Hinsicht 
eine Änderung in bezug auf die Befugnisse 
zur Vertretung und Hilfeleistung in Abgaben
sachen eintreten "vird. Es ist daher die bis
herige Verwaltungsübung auch bei Beurteilung 
solcher Tätigkeiten der Körperschaften öffent
lichen Rechtes beizubehalten. Es bleiben 
sohin nicht nur die allen Kammern zustehen
den Beist9Jndsrechte in Abgabensachen unbe
rührt ... " 

Das ist eine Bestimmung, die geschaffen 
wurde, als die Bundesabgabenordnung verab
schiedet wurde, und der Motivenbericht sowie 
der Ausschußbericht geben klar Aufschluß 
darübe:', was gewollt wurde. 

Eine Zeit später nach der Schaffung der 
Bundesabgabenorclnung ist das Finanzstraf
gesetz verabschiedet worden. Es war daher 
neuerlich klarzustellen, was "Hilfe und Bei
stand in Steuersachen" ist oder, wie sich der 
§ 321 ausdrückt, was "Hilfe und Beistand in 
Abgabensachen" ist. Ist damit auch inklu
cliel't Hilfe und Beistand - nicht Vertretung! -
in Finanzstrafsachen ~ Diese Klarstellung, die 
bis zur Schaffung des Finanzstrafgesetzes 
ohne weiteres bestanden hat, die in der Praxis 
ab Inkrafttreten des Finanzstrafgesetzes auch 
beibehalten wurde, wollte der Handelsausschuß, 
als er die jetzige Vorlage verabschiedet hat, 
treffen, und er hat das mit den Worten getan, 
die im Belieht zum Ausdruck kommen, daß 
durch einen Abänderungsantrag im· Handels
ausschuß klargestellt werden soll, daß eine 
Erweiterung der Befugnisse der Berufsver
tretungskörperschaften des öffentlichen Rechtes 
nicht eintreten, sondern das bestehende 
Beistandsrecht der genannten Körperschaften 
auch auf dem Gebiete des Finanzstrafrechtes 
bestätigt werden soll. 

Der Ausschuß wollte also zum Ausdruck 
bringen, daß unter "Hilfe und Beistand in 
Abgabensachen " auch enthalten ist "Hilfe 
und Beistand in Finanzstrafsachen". Leider 
hat - und da muß ich Ihnen beipflichten, 
Herr Dr. Broesigke - bei der überstürzten 
Formulierung dieser Bestimmung diese Wen
dung den Kern der Sache nicht getroffen. Es 
mußte daher jetzt dieser neuerliche Abände
rungsantrag von den Regierungsparteien ein
vernehmlich eingebracht werden, um wirklich 
das, was ich jetzt an Hand der Entwicklung 
der Angelegenheit aufgezeigt habe, in der 
Praxis auch zu bestätigen. 

Es ist keineswegs - und das muß ich hier 
betonen - eine Erweiterung der bestehenden 
Einrichtung in der Praxis vorgesehen. Daß 
es vom Herrn Abgeordneten Dr. Broesigke 
als falscher 'Veg kritisiert wurde, ist mehr 
oder minder - 8eien Sie mir nicht böse -
Geschmacksache. Es sind Überleitungsbe
stimmungen, die hier von weiß Gott woher 
schon angewendet werden mußten, Überlei
tungsbestimmungen aus dem deutschen Steuer
recht, abgestimmt auf österreichische Verhält
nisse, und da können ab und zu Schönheits
fehler passieren. Ich betrachte das rein for
mal als einen solchen Schönheitsfehler. Aber 
selbst wenn man Ihnen, Herr Abgeordneter 
Dr. Broesigke, formalrechtlich zustimmen 
müßte, daß diese Angelegenheit eine Erweite
rung der Rechte der Berufsvertretungskörper
schaften bringen sollte - was ich nicht tue 
und was im allgemeinen hier auch nicht die 
Absicht ist -, so sind das, was Sie gesagt 
haben, daß man hier keinen Einbruch irgend
welcher Körperschaften in die Rechte der 
freien Berufe zulassen soll, recht schöne theo
retische Grundsätze. Das ist meiner Meinung 
nach wohl ein schöner Satz, den Sie hier ge
prägt haben -'-- aber wie sieht denn die Praxis 
aus? Die Praxis sieht so aus, daß ein kleiner 
Bauer oder ein kleiner, meist pauschalierter 
Handwerker oder irgendein kleiner Gehalts
oder Lohnempfänger Steuersorgen hat und 
sich mit diesen Steuersorgen an Eeine öffent
lich-rechtliche Berufsvertretungskörperschaft 
wendet, um zunächst einmal nicht einen 
Anwalt oder Wirtschaftstreuhänder zu kon
sultieren. Diese Berufsvertretungskörper
schaft hat - und das möchte Ich mit aller 
Deutlichkeit sagen - keinerlei Vertretungs
recht in Abgabensachen - wobei das Straf
recht und das Verwaltul1gsverfahren, das 
normale Abgabenel'mittlungsverfahren inbe
griffen sind -, sondern lediglich dieses aus 
der Deutschen Reichsabgabenordnung rezi
pierte Hilfe- und Beistandsrecht. 

Nun möchte ich zu den Fragen zurückkom
men, die sich unmittelbar mit der Vorlage 
befassen, die der Kern der Sache sind. 

Herr Kollege Kostroun! Ich habe es nicht 
nötig, für meine Kammervertretung und für 
meine Fraktion in der Kammer hier irgend
welche kammerwahlpropagandistische Reden zu 
halten, ich werde mich daher' sehr kurz fassen. 
Ich verstehe Ihre Sorgen, daß Sie für diese 
kleine sozialistische Gruppe in um:erer Kammer 
eine gewisse Fassade aufrichten wollen, um 
die Mitwirkung der sozialistischen }'raktion an 
all den Gef'Btzen, die natürlich gemeinsam mit 
uns geschaffF'1} wurden, hier herauszustellen. 

Das vVirtsG haftstreuh änd er -Kam mergesetz 
hat die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
überhaupt erst als Selbstverwaltungskörper 

73. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)22 von 24

www.parlament.gv.at



Nationalrat X. GP. - 73. Sitzung - 3. Feber 1965 4031 

DDr. Neuner 
geschaffen und damit dem Berufsstand eine ken wird, weil in nahezu allen l!'ällen diese 
eigene Heimstätte rechtlicher Art gegeben. Berufsgruppen die Bezeichnung "Steuerbe-

Sehr wesentlich war dann die Wirtschafts- rater" geführt haben. 
treuhänder-Berufsordnung aus dem Jahre 1955, Das wesentliche und das, was der Berufs
die den Kreis der Rechte und Pflichten der stand der Wirtschaftstreuhänder dem Hohen 
Wirtschaftstreuhänder gegenüber ihren Auf- Hause zu danken hat, ist, daß mit der Verab
traggebern, aber vor allem auch gegenüber den schiedung dieser Vorlage ein Ziel erreicht wird, 
staatlichen Behörden geregelt hat. Sehr deut- das wir nicht groß genug schreiben können, 
lich ist diese Klarstellung der Rechte und daß nämlich die Einheit in unserem Berufs
Pflichten der Wirtschaftstreuhänder in der stande noch verstärkt wurde. Eine Änderung 
Bundesabgabenordnung und dann im Finanz- des Umfanges der Befugnisse der einzelnen 
strafgesetz erfolgt, vor allem ihrer Rechte Wirtschaftstreuhänder wird durch diese Vor
gegenüber der Finanzbehörde, wodurch die lage nicht eintreten. 
Wirtschaftstreuhänder erst in die Lage ver- Ich kann hier abschließend sagen, daß die 
setzt werden, die Interessen ihrer Auf trag- Wirtschaftstreuhäl1der weiterhin - auch unter 
geber wirklich zu vertreten. der neuen Berufsbezeichnung - bewährte 

Bei allen diesen Vorlagen ist ein altes An- H~lfer der Wirtschaft bleiben werden. (Beifall 
liegen der Wirtschaftstreuhänder leider nicht I be~ der Ö V P.) 
verwirklicht worden. Der größte Teil unserer Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum 
Berufskollegen mußte eine aus dem Deutschen Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
Reich rezipierte Beruf.3bezeichnung "Helfer Debatte ist geschlossen. Der Herr Bericht
in Steuersachen" und dann später "Helfer in erstatter verzichtet auf ein Schlußwort. Wir 
Buchführungs- und' Steuersac~en" führen. gelangen zur Abstiml11ung, die ich über jeden 
Diese Berufsbezeichnung ist in Osterreich nie der drei Gesetzent,vürfe getrennt vornehme. 
heimis~h g~worden, sowohl die ~ienten wie Wir kommen zunächst zur Abstimmung 
auch dIe Fmanzverwaltung haben Immer vom über den Gesetzentwurf betreffend die Ab
"Steuerberater" und nicht vom "Helfer in änderung der W"irtschaftstreuhänder-Berufs
Buchführungs- und Steuersachen" gesprochen. ordnung. 
Interessant ist, daß auch in der deutschen ... .. 
Bundesrepublik, aus deren Gebiet ja diese D.a hinSIchtlIch der b1~hen.geI~ Z. 36 und 37 
Berufsbezeichnung gekommen ist, diese Be- des. Gesetzentwurfes? WIe SIe 1m. A~sschuß-
rufsbezeichnung bereits aufgeueben wurde. berICht abgedruckt smd und auf (he SICh nun-

I h h . d ß d' ß 
0 

b d St 11 mehr der gemeinsame Abänderungsantrag der 
c se e em, a . 18 ma ge. en en . e en Abgeordneten Grießner, Kostroun und Ge-

und Körperschaften lln Staat emem so Jungen 110SS b' ht' t t Ab t' 
B f 

.... en eZle , Clne ge renn e s Immung 
eru sstand erst eInmal eme Bewahrungsprobe 1'1 t . d d' 1 d' Ab t' . 

ge ben wollen, bevor sie sich mit einschneidenden v
f 

e
l 

tang wIhr , wer e IC 1 le s 1mmung WIe 

d 
." .. 0 g vorne men: 

un wesenthchen Anderungen m semem Be- ...... . 
rufsrecht befassen wollet!. Deshalb ist gerade . Zuerst lasse ICh uber ArtIkel ~ bIS emschheß-
bei der Verabschiedung der 'Virtschaftstreu- hch Z. 35 des Ges.etzentwurfe~ m der Fassung 
händer-Berufsordnung im Jahre 1955 dieses des ~uss~~ußbenchtes abstImmen, s~dann 
Anliegen der vVirtschaftstreuhänder nicht lasse. ICh uber Z. 36 ~es Ausschußbenchtes 
durchgegangen. Ich freue mich, daß ich hier abs.tImmen, deren Stre~chung durch den ge
sagen kann, daß offenbar mein Berufsstand memsamen A1~~rag Gne?ner, Kostroun und 
diese Bewährungszeit gut überstanden hat und Gm~o.ssen g~wunscht WIrd. Ich k~n.n .nUT 
daß heute das Hohe Haus ein Gesetz verab- POSItIV abstImmen lassen, sodaß dieJemgen 
schieden wird, wonach diese unglückliche A.bgeor~nete~, die fü:: die Streichung dieser 
Berufsbezeichnung "Helfer in Buchführungs- ZIffer smd, mcht zustImmen. 
und Steuersachen", die in der Abkürzung Falls die Abstimmung ergibt, daß Z. 36 
"HiBuSt" klingt, durch die Bezeichnung gestrichen wird, lasse ich über Z. 37 in der 
"Steuerberater" ersetzt "\vircl. (Präsülent Dipl.- Fassung des Ausschußberichtes und nnter 
1 ng. Wal d b run, n er übernimmt den Vorsitz.) Berücksichtigung des gemeinsamen Antrages 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist es 
auch notwendig geworden - das ist eine 
Kleinigkeit, die noch dazu zu sagen wäre -, 
die Berufsbezeichnung der beeideten Wirt
schaftsprüfar und Buchprüfer, die bisher diese 
Bezeichnung "Steuerberater" führen konnten, 
auch abzuändern, indem sie nun die Bezeich
nung "Steuerberater" führen müssen. Das ist 
keine Änderung, die sich in der Praxis auswir-

der Abgeordneten Grießner, Kostroun und 
Genossen abstimmen. 

Da hinsichtlich der übrigen Teile des Gesetz
entwurfes keine getrennte Abstimmung ver
langt wird, lasse ich so dann über diese unter 
einem abstimmen. 

Ich bitte nun jene Damen und Herren, die 
dem Artikel I einschließlich Z. 35 in der 
Fassung des Ausschußberichtes ihre Zustim-
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Präsident DipI.-Ing. Waldbrunner 
mung erteilen, sich von den Sitzen zu er- Ersuchen um Aufhebung der Immunität des 
heben. - Danke. Das ist einstimmig an- Abgeordneten Dr. Felix Hurdes. 
genommen. Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 

Ich lasse jetzt über die Z. 36 des Gesetz- Schlager, den ich um seinen Bericht bitte. 
entwurfes in der Fassung des Ausschußbe- (Ruf,' Er ist nicht hier!) In seiner Vertretung 
richtes abstimmen, deren Streichung durch berichtet der Herr Obmann des Immunitäts
elen gemeinsamen Antrag Grießner, Kostroun ausschusses. 
und Genossen gewünscht wird. Da ich nur Berichterstatter Machu~: Hohes Haus! 
positiv abstimmen lassen kann, bitte ich jene In Vertretung des verhinderten Herrn Bericht
Damen und Herren, die dieser Z. 36 ihre Zu- erstatters erlaube ich mir aJs Obmanll des 
stimmung geben,. sich von den ~itzen zu Immunitätsausschusses folgenden Bericht vor
erheben. - (Ber'tchterstatter D/'. F'tedle-:, ~er zulegen. 
nach der Geschäftsordnung den A'lt88ch-ußbencht I D r D' . I' t d R ht lt k . , .' e ISZIP Inarra er cc sanwa s am-
Z'lt vertreten hat, el'hebt s'tch als el,nz7ger. - f" W' N' d .. t 'h d d B , , . mer ur len, le eros errelC un' as ur-
Abg. Zedl'tnger,' N'ur der Benchterstatter! I cl'l . S h . 

H · k') D . t I d' M' d h 't gen an tel te mit c reiben vom 26. November 
- e~ter e'tt. as IS a so Ie In er Cl. 1964 . d ß f Gd' Z 36 . . . h 111It, a au run emes Antrages des 
u. 1st somit gestrIc en. Kammeranwaltes gegen den Herrn Abgeord-

Ich lasse nunmehr über Z. 37 in der Fassung neten Dr. Hurdes in seiner Eigenschaft als 
des Ausschußberichtes und unter Berücksich- Rechtsanwalt ein Disziplinarverfahren wegen 
tigung des gemeinsamen Antrages Grießner, des Verdachtes einer Verletzung der Vorschrift 
Kostroun und Genossen, dem auch der Herr des § 10 Abs. 2 der Rechtsanwaltsordnung 
Berichterstatter beigetreten ist, abstimmen einzuleiten wäre. Die Einleitung eines solchen 
und bitte jene Damen und Herren, die dieser Disziplinarverfahrens stellt eine behördliche 
neuen Z. 36 ihre Zustimmung gebell, sich VOll Verfolgung dar und bedarf daher der Zustim
den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist mit mung des Nationalrates. 
Mehrheit angenommen. Der Immunitätsausschuß hat sich in seiner 

I~h lasse schließlich über die restlichen Teile Sitzung am 20. Jänner 1965 mit dem vorlie
des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang genden Antrag befaßt. Dem Ausschuß lag 
in der :Fassung des Ausschußberichtes abstim- auch ein Schreiben des Herrn Abgeordneten 
men und bitte jone Damen und Herren, die Dr. Hurdes vor, in welchem er ausdrücklich 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den darum ersuchte, dem Auslieferungsbegehren 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig stattzugeben. 

Der Immunitätsausschuß hat daher beschlosangenommen. 
sen, dem Hohen Haus die Aufhebung der 

Damit ist der Entwurf in z weiter Lesung Immunität des Herrn Abgeordneten Dr. Hur-
angenommen. des zu empfehlen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die Namens des Immunitätsausschusses stelle 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. Ich ich den Antrag, der Nationalrat wolle beschlie- I 

bitte daher jene Damen und Herren, die dem ßen: ~ . , 
Gesetzentwurf auch in dritter Lesung zustim- Dem' Antrag des Disziplinarrates d~0,·~'~'f'i;~"~~' 
men, sich von den Sitzen zu erhebeIL - Danke. Rechtsanwaltskammer fü.r 'Wien, Niedef-,,"," __ .... _~ ... " 
Der Entwurf ist in dritter Lesung einstimmig österreich und das Burgenland vom 26. No: ___ __ ._.-< 

vember 1964, Zl. DR. 117/1964, um Auf- ! '1 angenommen. 
hebung der Immunität des Mitgliedes des'-'~-
Nationalrates Dr. Felix Hurdes wegen § 10--- .. ' 

Sodann werden in getrennter Abstimmu,ng 
die Abänderung des W irtschaftstreuhände·r

Kammergesetzes und Abs. 2 der Rechtsanwaltsordnung wird"'---·· 

die Abänderung der W irtschaftstreuhänder
Disziplinarordn'ltng 
in zweiter und dritter Lesung einstimmig 
zum Beschluß erhoben. 

5. Punkt: Bericht des lnununitätsausschusses 
über das Ersuchen des Disziplinarrates der 
Rechtsanwaitskammer für Wien, Niederöster
reich und das Burgenland um Aufhebung der 
Immunität des Mitgliedes des Nationalrates 

Dr. Felix Hurdes (599 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Damit 
kommen wir zum 5. Punkt der Tagesordnung: 

stattgegeben. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum Wort 
ist niemand gemeldet. Wir kommen daher 
sofort zur Abstimmung. 

Der Antrag des Immunitätsaussch1tsses wird 
einstimm1:g angenommen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Die Ta
gesordnung ist er s c h ö P ft. 

Die nächste Sitzung des Nationalrates 
findet voraussichtlich am Mittwoch, den 17. Fe
ber 1965, 11 Uhr, statt. Eine schriftliche Ein
ladung wird noch ergeheIl. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

SchlUß der Sitzung: 13 Uhr 10 Minuten 

österreic:hisc:he Staatsdrudterei. 903 65 

- .• r' ... ----

-" . 
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